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Öffentliche Bekanntmachungen – Anfang – 
öffentlIche bekAnntmAchungen

Name Aufgabe Telefonnummer Zimmer
Leitende Verwaltungsbeamtin
Frau S. Siebert Leitende Verwaltungsbeamtin 039754/50-126 26
Frau C. Bretzmann Amtsblatt/Datenschutz/Lehrausbildung/Bundesfreiwilligendienst/

Sekretariat
039754/50-128 28

Frau G. Ziemann Poststelle/Zentrale 039754/50-100 10
Frau D. Wagner Sachgebietsleiterin/Zentrale Verw./Gebäudemanagement, 

Elternbeiträge KITA
039754/50-138 26

Herr P. Kühl Gebäudemanagement,Wohnungen,Versicherungen, Kultur 039754/50-121 25
Frau A. Jodeit Liegenschaften/Pachtverträge 039754/50-120 26
Frau S. Juhl Lohn/Gehalt 039754/50-127 29
Frau K. Benning Sachbearbeiterin Personal, Wahlen 039754/50-139 27
Haupt- und Ordnungsamt 
Frau A. Wagner Leiterin Haupt- und Ordnungsamt, Stellv. LVB 039754/50-113 13
Frau S. Radant Kindertagesstätten/Schulen 039754/50-111 12
Herr R. Linse Ordnung u. Sicherheit/Stellv. OAL 039754/50-114 20
Frau H. Schmidt Einwohnermeldeamt 039754/50-107 17
Frau P. Schröder Friedhofswesen/Abfallwirtschaft/Feuerwehr 039754/50-204 12
Frau G. Uecker Standesamt 039754/50-118 18
Frau E. Köhler Wohngeld/Rundfunkgebührenbefreiung 039754/50-201 16
Frau B. Ziesemer Gewerbe 039754/50-109 11
Herr G. Carnitz Archiv/Einwohnermeldeamt 039754/50-117 17
Frau G. Ziemann Archiv 039754-50-142 14
Kämmerei
Frau K. Rambow Leiterin Kämmerei 039754/50-125 30
Frau J. Melech Mitarbeiterin Planung, Haushaltsüberwachung, Stellv. Kämmerin 039754/50-131 31
Frau I. Albrecht Kassenleiterin 039754/50-134 34
Frau K. Ramscheck Mitarbeiterin Kasse/Vollstreckung 039754/50-136 34
Frau T. Lüdke Vollstreckung 039754-50-137 33
Frau G. Nimz Steuern 039754/50-119 35
Frau E. Hoffmann Steuern 039754/50-132 32
Frau A. Wendtland Bilanzbuchhalter 039754/50-133 35
Herr B. Lewerenz Systemadministration 039754/50-141 35
Frau R. Schmidt Anlagenbuchhaltung 039754/50-135 13
Frau A. Manthei Finanzbuchhaltung 039754/50-130 13
Bauamt
Herr Stahl Leiter Bauamt 039754/50-156 24
Frau Hensel Wirtschaftsförderung, Stellv. Bauamtsleiterin 039754/50-155 21
Frau Kalinowski Bauleitplanung, Bauanträge 039754/50-152 22
Frau Schulz Bauverwaltung, Beitragserhebung 039754/50-150 22
Herr Futh Baumaßnahmen, Hoch-/Tiefbau, Beitragserhebung 039754/50-154 23

Fax: Amt Löcknitz-Penkun 039754/50-200 Internet: www.loecknitz-pnline.de
 Außenstelle Penkun 039754/50-175 E-Mail: amt@loecknitz-online.de
 Bauamt 039754/50-140

Telefonverzeichnis Amt Löcknitz-Penkun

Für Bareinzahlungen und Barauszahlungen bleibt die Kasse 
des Amtes in Löcknitz und in der Außenstelle Penkun vom 23. bis zum 31. 12.2015 geschlossen.



AmtsblAtt löcknitz-Penkun  - 6 - Nr. 12/2015

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung Meck-
lenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 04.09.2011 (GVOBl M-V Nr. 14 S. 777) wird 
nach Beschluss der Gemeindevertretung Blankensee vom 
23.09.2015 und nach Genehmigung durch die Rechtsauf-
sichtsbehörde die folgende erste Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung der Gemeinde Blankensee erlassen:

Artikel 1 – Änderung der Hauptsatzung

Der § 8 Abs. 5 der Hauptsatzung vom 02.10.2014 tritt 
außer Kraft. Er wird wie folgt geändert:

5. Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von 
Plänen und Verzeichnissen ist in der Form des Abs. 1 
hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, 
soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. 
Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem aus-
gelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel 
zu vermerken.

Die Auslegung erfolgt im Amt Löcknitz-Penkun in 17321 
Löcknitz, Chausseestraße 30, zu folgenden Dienstzeiten:

Erste Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Blankensee

montags: 09.00 Uhr–12.00 Uhr und 13.00 Uhr–15.30 Uhr
dienstags: 09.00 Uhr–12.00 Uhr und 13.00 Uhr–18.00 Uhr
freitags 09.00 Uhr - 12.00 Uhr

sowie nach Vereinbarung

und in 17328 Penkun, Stettiner Tor 2, 
zu folgenden Dienstzeiten:

freitags  09.00 Uhr–12.00 Uhr

sowie nach Vereinbarung.  

Artikel 2 – Inkrafttreten

Die erste Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der 
Gemeinde Blankensee tritt am Tag nach Ihrer Veröffentli-
chung in Kraft.

Blankensee, den 24.11.2015

Müller
Bürgermeister

Erste Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Rothenklempenow

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 04.09.2011 (GVOBl M-V Nr. 14 S. 
777) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Rothen-
klempenow vom 08.10.2015 und nach Genehmigung durch 
die Rechtsaufsichtsbehörde die folgende erste Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Rothen-
klempenow erlassen:

Artikel 1 – Änderung der Hauptsatzung

Der § 8 Abs. 5 der Hauptsatzung vom 20.11.2014 tritt 
außer Kraft. Er wird wie folgt geändert:

5. Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von 
Plänen und Verzeichnissen ist in der Form des Abs. 1 
hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, 
soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. 
Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem aus-
gelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel 
zu vermerken.

Die Auslegung erfolgt im Amt Löcknitz-Penkun in 17321 
Löcknitz, Chausseestraße 30, zu folgenden Dienstzeiten:

montags: 09.00 Uhr–12.00 Uhr und 13.00 Uhr–15.30 Uhr
dienstags: 09.00 Uhr–12.00 Uhr und 13.00 Uhr–18.00 Uhr
freitags 09.00 Uhr–12.00 Uhr

sowie nach Vereinbarung

und in 17328 Penkun, Stettiner Tor 2, 
zu folgenden Dienstzeiten:

freitags  09.00 Uhr–12.00 Uhr

sowie nach Vereinbarung.  

Artikel 2 – Inkrafttreten

Die erste Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der 
Gemeinde Rothenklempenow tritt am Tag nach Ihrer Ver-
öffentlichung in Kraft.

Rothenklempenow, den 24.11.2015

Schulze
Bürgermeister

Die Zweckverbandsversammlung hat in der Sitzung vom 
07.12.2015 die Haushaltssatzung des Zweckverbandes 
Gewerbegebiet Klar-See für das Haushaltsjahr 2015 be-
schlossen.
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 47 Abs. 3 Kommu-
nalverfassung M-V bekannt gemacht.
Gemäß § 47 Abs. 5 Kommunalverfassung Mecklenburg-
Vorpommern liegt die Haushaltssatzung des Zweckver-
bandes Gewerbegebiet Klar-See mit ihren Anlagen für das 

Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2015  
des Zweckverbandes Gewerbegebiet Klar-See

Haushaltsjahr 2015 vom 17.12.2015 bis 30.12.2015 wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich im Amt 
Löcknitz-Penkun, 17321 Löcknitz, Chausseestraße 30, im 
Zimmer 30 aus.

Penkun, den 07.12.2015

Stegemann
Verbandsvorsteher
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Aufgrund der §§ 45 ff. und § 161 Kommunalverfassung des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss 
der Zweckverbandsversammlung vom 07.12.2015 folgen-
de Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 – Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt
a) der Gesamtbetrag der 
 ordentlichen Erträge auf 522.100,00 EUR
 der Gesamtbetrag der 
 ordentlichen Aufwendungen auf 522.100,00 EUR
 der Saldo der ordentlichen Erträge 
 und Aufwendungen auf 0,00 EUR
b) der Gesamtbetrag der 
 außerordentlichen Erträge auf 0,00 EUR
 der Gesamtbetrag der 
 außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 EUR
 der Saldo der außerordentlichen 
 Erträge und Aufwendungen auf 0,00 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung 
 der Rücklagen auf 0,00 EUR
 die Einstellung in Rücklagen auf 0,00 EUR
 die Entnahmen aus Rücklagen auf 0,00 EUR
 das Jahresergebnis nach 
 Veränderung der Rücklagen auf 0,00 EUR

2. im Finanzhaushalt
a) die ordentlichen Einzahlungen 
 auf  522.100,00 EUR
 die ordentlichen Auszahlungen 
 auf 342.200,00 EUR
 der Saldo der ordentlichen 
 Ein- und Auszahlungen auf 179.900,00 EUR
b) die außerordentlichen 
 Einzahlungen auf 0,00 EUR
 die außerordentlichen 
 Auszahlungen auf 0,00 EUR
 der Saldo der außerordentlichen 
 Ein- und Auszahlungen auf 0,00 EUR
c) die Einzahlungen aus 
 nvestitionstätigkeit auf 35.700,00 EUR
 die Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf 46.300,00 EUR
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen 
 aus Investitionstätigkeit auf - 10.600,00 EUR

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Gewerbegebiet Klar-See für das Haushaltsjahr 2015

d) die Einzahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit auf -133.200,00 EUR
 die Auszahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit auf 36.100,00 EUR
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen 
 aus Finanzierungstätigkeit auf -169.300,00 EUR

festgesetzt.

§ 2 – Kredite für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festge-
setzt auf 0,00 EUR.

§ 3 – Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird 
festgesetzt auf 0,00 EUR.

§ 4 – Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungs-
fähigkeit wird festgesetzt auf 51.000,00 EUR.

§ 5 – Hebesätze
- entfällt -

§ 6 – Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen 
beträgt 0 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 – Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. 
des Haushaltsvorvorjahres betrug ----- EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt ----- EUR 
und zum 31.12. des Haushaltsjahres ----- EUR

§ 8 – Umlagen

Gemäß § 10 der Satzung des Zweckverbandes Gewerbe-
gebiet Klar-See wird die Höhe der Umlage auf 0,00 EUR 
festgesetzt.

Penkun, 07.12.2015

Stegemann
Verbandsvorsteher

Bekanntmachung über die Offenlegung der Ergebnisse der Bodenschätzung

Die Ergebnisse der Bodenschätzung (Nachschätzung) in der

Gemeinde: Krackow
Gemarkung(en): Battinsthal, Hohenholz und
 Krackow
Gemarkungsteil(en):
werden in der Zeit vom: 15.01.2016 bis 12.02.2016

in den Diensträumen des Finanzamtes Greifswald, Außen-
stelle Pasewalk, Torgelower Straße 32, Raum 265 während 
der Sprechstunden offengelegt.

Offengelegt werden die Ersatzfeldkarten und Schätzungs-
bücher, in denen die Ergebnisse der Bodenschätzung 
niedergelegt sind. Der Offenlegung unterliegen nur die 
Nachschätzungsergebnisse.
Die Ergebnisse der bisherigen Bodenschätzung, die nicht 
durch die Nachschätzung verändert wurden, bleiben be-
standskräftig.
Die offengelegten Nachschätzungsergebnisse werden den 
Eigentümern und Nutzungsberechtigten nicht besonders 
bekannt gegeben.
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Gegen die Schätzungsergebnisse der nachgeschätzten 
Flächen steht den Eigentümern der betreffenden Grund-
stücke der Einspruch nach den Vorschriften der Abgabe-
ordnung (AOen).
Der Einspruch ist beim Finanzamt Greifswald, Außenstelle 
Pasewalk, Torgelower Straße 32 schriftlich einzureichen 
oder zur Niederschrift zu erklären. Die Frist für die Einlegung 
beträgt einen Monat (§ 155 AO). Sie beginnt mit Ablauf des 
13.02.2016 und endet am 12.03.2016 (§ 122 AO).

Mit Ablauf der Frist für die Einlegung des Rechtsbehelfs 
werden die offengelegten Schätzungsergebnisse unan-
fechtbar, soweit nicht Einspruch eingelegt ist.
Die rechtskräftigen Bodenschätzungsergebnisse werden 
in das Liegenschaftskataster übernommen.

Greifswald, den 17.11.2015

LDRin Zöllner

Einladung – Auswertung der Nachschätzung gemäß § 11 des Bodenschätzungsgesetzes 
(BGBI. Jahrgang 2007 Teil I Nr. 69, S 3178)

Gemäß der Arbeitsanleitung für die Bodenschätzung in der 
Mecklenburg-Vorpommerschen Steuerverwaltung, Stand 
April/2002 führt der Amtliche Bodenschätzer des Finanz-
amtes Neubrandenburg die Schlussbesprechung zur 
Nachschätzung in der Gemeinde Glasow durch.

Ort der Veranstaltung: Glasow, Versammlungsraum – 
 ehemalige Gaststätte
Termin: 21.01.2016, Beginn: 14.00 Uhr

Einladung

Zu dieser Schlussbesprechung lädt der Bürgermeister alle
- Eigentümer und/oder Pächter/Bewirtschafter von 

landwirtschaftlichen Nutzflächen sowie

- Geschäftsführer und Wiedereinrichter von landwirt-
schaftlichen Betrieben

der Gemeinde Glasow herzlich ein.

Glasow, den 26.11.2015

Sommer 
Bürgermeister

Neubrandenburg den 26.11.2015

Westphal
Amtlicher Bodenschätzer

Erste Satzung zur Änderung der Satzung (Gebührensatzung) für Dienstleistungen  
der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Grambow

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für 
das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 13. Juli 2011 
(veröffentlicht im GVOBl.M-V S. 777) und der §§  1, 2 und 
4 des Kommunalen Abgabengesetzes des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 12. April 2005 (veröffentlicht im GVOBl. M-V S.146 ) 
wurde durch die Gemeindevertretung am 10.11.2015 fol-
gende Erste Satzung zur Änderung der Satzung für Dienst-
leistungen der Freiwilligen Feuerwehr beschlossen:

Artikel 1

§ 4 Höhe der Gebühr und der Kostenerstattung wird wie 
folgt geändert:

(1) Die Höhe der Gebühr richtet sich nach dem Tarif, der 
als Anlage Bestandteil dieser Satzung ist.

Artikel 2

§ 9 Inkrafttreten

Die Erste Satzung zur Änderung der Satzung tritt am Tage 
nach ihrer amtlichen Bekanntmachung in Kraft.

Grambow, den 10.11.2015

Ehmke
Bürgermeister

Gebührentarif zur Ersten Satzung zur Änderung der Satzung  
für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr  

der Gemeinde Grambow -EUR-

1. Gebühren für Personal 
 (je angefangene Stunde)

1.1. Einsatzleiter der Feuerwehr   30,00
1.2. Einsatzkräfte  25,00
1.3 Sicherungsposten  20,00

2. Gebühren für Fahrzeuge und Lösch- und 
 Hilfsgeräte (je angefangene Stunde)

2.1. TSF – W und Technik 150,00
2.2. LF 8 – TSA und Technik 150,00

3. Verbrauchtes Material (Wasser, Schaumbildner, Öle- 
und Säurebindemittel) und aufgrund des Einsatzes 
unbrauchbar gewordene Geräte werden entsprechend 
dem Wiederbeschaffungswert berechnet.

4. Bei böswilliger bzw. mutwilliger Fehlalarmierung wird 
eine Gebühr von 500,00 Euro vom Verursacher erhoben.

* Beim Einsatz von Ersatzfahrzeugen bzw. neu ange-
schafften Fahrzeugen werden die hier festgelegten 
Gebührensätze entsprechend in Ansatz gebracht.
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Tourenpläne 2016

Hausmüllentsorgung (vierwöchig) – Südhälfte

gerade Kalenderwoche

Montag
Glasow, Gorkow, Hohenholz, Penkun, 
Schuckmannshöhe, Steinbrink,
Streithof

11.01.
08.02.
07.03.
04.04.

02.05.
30.05.
27.06.
25.07.

22.08.
19.09.
17.10.
14.11.
12.12.

Dienstag
Löcknitz 12.01.

09.02.
08.03.
05.04.

03.05.
31.05.
28.06.
26.07.

23.08.
20.09.
18.10.
15.11.
13.12.

Mittwoch
Büssow, Friedefeld, Grünz, Kirchen-
feld, Kyritz, Ladenthin, Lebehn, Nad-
rensee, Neuhof, Pomellen, Radewitz, 
Schwennenz, Sommersdorf, Storkow, 
Wollin 

13.01.
10.02.
09.03.
06.04.

04.05.
01.06.
29.06.
27.07.

24.08.
21.09.
19.10.
16.11.
14.12.

Donnerstag
Battinsthal, Blockshof, Krackow,
Schmagerow, Sonnenberg, 
Wilhelmshof

14.01.
11.02.
10.03.
07.04.

06.05.*
02.06.
30.06.
28.07.

25.08.
22.09.
20.10.
17.11.
15.12.

Freitag
Bismark, Gellin, Grambow, Grenzdorf, 
Hohenfelde, Linken, Neu-Grambow, 
Plöwen, Ramin, Retzin

15.01.
12.02.
11.03.
08.04.

07.05.*
03.06.
01.07.
29.07.

26.08.
23.09.
21.10.
18.11.
16.12.

ungerade Kalenderwoche

Montag
Bergholz, Caselow, Rossow, 
Wetzenow

18.01
15.02.
14.03.
11.04.

09.05.
06.06.
04.07.
01.08.

29.08.
26.09.
24.10.
21.11.
19.12.

Donnerstag
Boock, Dorotheenwalde, Glashütte, 
Rothenklempenow, Theerofen

17.02.
16.03.
13.04.

08.06.
06.07.
03.08.

28.09.
26.10.
23.11.
21.12.

Freitag
Blankensee, Grünhof, Freienstein,
Mewegen, Pampow

17.02.
16.03.
13.04.

08.06.
06.07.
03.08.

28.09.
26.10.
23.11.
21.12.

* Verschiebung auf Grund von Feiertagen

Mittwoch, 25.05.2016

Ort Stellplatz Stellzeit
Plöwen Lebensmittelgeschäft 09.30–09.45Uhr
Löcknitz Parkplatz „Haus am See“ 10.00–10.30 Uhr
Grambow ehem. Kaufhalle 10.50–11.05 Uhr
Lebehn Bushaltestelle 11.25–11.40 Uhr
Krackow Eisdiele 11.50–12.05 Uhr
Storkow Feuerwehr 13.20–13.35 Uhr
Sommersdorf Feuerwehr 13.55–14.10 Uhr
Grünz Kirche 14.20–14.35 Uhr
Penkun Parkplatz Ortsende, 

Gabelung Grünz-Wollin
14.55–15.20 Uhr

Glasow Gemeindeverwaltung – 
Neubaublock

15.40–15.55 Uhr

Sonnenberg Kirche 16.05–16.20 Uhr
Ramin Feuerwehr 16.30–16.45 Uhr

Donnerstag, 26.05.2016

Ort Stellplatz Stellzeit
Glashütte Bushaltestelle 09.30–09.45 Uhr
Rothenklempenow Schlossstraße – 

Vorplatz der Brennerei
10.00–10.15 Uhr

Mewegen Kaufhalle – Heuweg 10.25–10.40 Uhr
Pampow Dorfmitte – Gaststätte 10.50–11.05 Uhr
Boock Feuerwehr 11.20–11.35 Uhr
Löcknitz Parkplatz „Haus am See“ 13.10–13.30 Uhr
Bergholz Friedhof 13.45–14.00 Uhr
Rossow ehem. Gemeindebüro –

Dorfstraße 52
14.20–14.35 Uhr

Schadstoffmobiltourenplan 
Tourenpläne mit Veränderungen werden vor Entsorgung nochmals im Amtsblatt bekannt gegeben. 

Mittwoch, 12.10.2016

Ort Stellplatz Stellzeit
Plöwen Lebensmittelgeschäft 09.30–09.45 Uhr
Ramin Feuerwehr 10.00–10.15 Uhr
Grambow ehem. Kaufhalle 10.25–10.40 Uhr
Schwennenz Konsum 10.50–11.05 Uhr
Krackow Eisdiele 11.20–11.35 Uhr
Nadrensee Kaufhalle 12.35–12.50 Uhr
Grünz Kirche 13.20–13.35 Uhr
Sommersdorf Feuerwehr 13.45–14.00 Uhr
Wollin Bushaltestelle 14.15–14.30 Uhr
Penkun Parkplatz Ortsende, 

Gabelung Grünz-Wollin
14.45–15.15 Uhr

Glasow Gemeindeverwaltung – 
Neubaublock 

15.35–15.50 Uhr

Retzin Wertstoffbehälterstandplatz 16.05–16.20 Uhr
Löcknitz Parkplatz „Haus am See“ 16.35–17.00 Uhr

Donnerstag, 13.10.2016

Ort Stellplatz Stellzeit
Glashütte Bushaltestelle 09.30–09.45 Uhr
Rothen-
klempenow

Schlossstraße – 
Vorplatz der Brennerei

10.00–10.15 Uhr

Pampow Dorfmitte – Gaststätte 10.30–10.45 Uhr
Blankensee Agrar GmbH – Siedlung 11 10.55–11.10 Uhr
Boock Feuerwehr 11.25–11.40 Uhr
Löcknitz Parkplatz „Haus am See“ 13.10–13.30 Uhr
Bergholz Friedhof 13.45–14.00 Uhr
Rossow ehem. Gemeindebüro – 

Dorfstraße 52 
14.20–14.35 Uhr

Information: der Wertstoff- und Abfallannahmehof bleibt am 2. Januar 2016 geschlossen!
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Abfuhrtermine „Blaue Tonne“ – Südhälfte

Tour Abfuhrtermine Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
BT-S
11.1u2

Bergholz, Caselow, Rossow, Wetzenow
22. 19. 18. 15. 13. 10. 08. 05.

02.
30.

28. 25. 23.

BT-S
11.1u4

Boock, Dorotheenwalde, Rothenklempe-
now, Theerofen

27. 24. 23. 20. 19. 15. 13. 10. 07. 06.
03.
30.

29.

BT-S 
11.1u5

Blankensee, Freienstein, Grünhof, Me-
wegen, Pampow, Remelkoppel

25. 22. 21. 18. 17. 13. 11. 08. 05. 04.
01.
28.

27.

BT-S
13u2

Battinsthal, Blockshof, Büssow, Friedefeld, 
Grünz, Kirchenfeld, Neuhof, Penkun, 
Radewitz, Retzin, Sommersdorf, Wollin

13. 10. 09. 06. 04.
01.
29.

27. 24. 21. 19. 16. 14.

BT-S 
13u3

Grambow, Hohenholz, Kyritz, Ladenthin, 
Lebehn, Nadrensee, Neu-Grambow, 
Pomellen, Schwennenz

27. 24. 23. 20. 19. 15. 13. 10. 07. 06.
03.
30.

29.

BT-S
13u4

Bismark, Gellin, Glasow, Grenzdorf, Hin-
terfelde, Hohenfelde, Krackow, Linken, 
Marienhof, Plöwen, Ramin, Schmagerow, 
Schuckmannshöhe, Sonnenberg, Stor-
kow, Streithof, Wilhelmshof

08. 05. 04.
02.
29.

27. 24. 22. 19. 16. 14. 11. 09.

BT-S 
12g1

Gorkow, Löcknitz
26. 23. 22. 19. 18. 14. 12. 09. 06. 05.

02.
29.

28.

BT-N
12g5

Glashütte
29. 26. 26. 22. 21. 17. 15. 12. 09. 08. 05.

02.
31.

Hausmüllentsorgung (14-täglich) – Südhälfte
gerade Kalenderwoche, gültig ab 2. KW

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Glasow, Gorkow, 
Hohenholz, Penkun, 
Schuckmannshöhe, 
Streithof

Löcknitz Büssow, Friedefeld, Grünz, Kirchenfeld, 
Kyritz, Ladenthin, Lebehn, Nadrensee, 
Neuhof, Pomellen, Radewitz, Schwen-
nenz, Sommersdorf, Storkow, Wollin

Battinsthal, Blockshof, 
Krackow, Schmagerow, 
Sonnenberg, Wilhelmshof

Bismark, Gellin, Grambow, 
Grenzdorf, Hohenfelde, 
Linken, Neu-Grambow, 
Plöwen, Ramin, Retzin

ungerade Kalenderwoche, gültig ab 1. KW

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Bergholz, Caselow, Ros-
sow, Wetzenow

- - Boock, Dorotheenwalde, 
Glashütte, Rothenklem-
penow, Theerofen

Blankensee, Freienstein, 
Grünhof, Mewegen,
 Pampow

Abfuhrtermine „Gelber Sack“ – Südhälfte

Tour Abfuhrtermine Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
LS1 Friedefeld, Grünz, Kirchenfeld, Neuhof, 

Penkun, Radewitz, Sommersdorf, Wollin
13.

03.
24.

16.
06.
27.

19.
08.
29.

20.
10.
31.

21. 12.
03.
23.

14.

LS2 Battinsthal, Blockshof, Büssow, Glasow, 
Hohenholz, Krackow, Kyritz, Lebehn, Nad-
rensee, Pomellen, Retzin, Schuckmanns-
höhe, Streithof, Storkow

14.
04.
25.

17.
07.
28.

20.
09.
30.

21. 11.
01.
22.

13.
04.
24.

15.

LS3 Bismark, Gellin, Grambow, Grenzdorf, 
Hohenfelde, Ladenthin, Linken, Neu-
Grambow, Plöwen, Ramin, Schmagerow, 
Schwennenz, Sonnenberg, Wilhelmshof

15.
05.
26.

18.
08.
29.

21. 10.
01.
22.

12.
02.
23.

14.
05.
25.

16.

LS4 Blankensee, Boock, Dorotheenwalde, 
Freienstein, Glashütte, Grünhof, Lünsche 
Berge, Mewegen, Pampow, Rothenklem-
penow, Theerofen

20. 10.
02.
23.

13.
04.
25.

15.
06.
27.

17.
07.
28.

19.
09.
30.

21.

LS6 Gorkow, Löcknitz
21. 11.

03.
24.

14.
06.
26.

16.
07.
28.

18.
08.
29.

20. 10.
01.
22.

LS7 Bergholz, Rossow, Wetzenow 08.
29.

19. 11.
02.
22.

13.
03.
24.

15.
05.
26.

16.
08.
28.

18.
09.
31.

LS10 Caselow 07.
28.

18. 10.
01.
21.

12.
02.
23.

14.
04.
25.

15.
07.
27.

17.
08.
30.
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Abfuhrtermine Sperrmüll, Haushalts- und Elektronikschrott – Südhälfte

Tour Abfuhrtermine Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
1 Penkun: Am Bahnhof, Böttcherstr., 

Garzer Weg, Hutmacherstr., Kupfer-
str., Lange Str., Luckower Weg, 
Markt, Sandkuhlstraße, Schlossstr., 
Sommersdorfer Chaussee, Tischler-
str., Wartiner Weg

19. 11. 07.

2 Büssow, Penkun: Bartelsallee, Bir-
kenweg, Breite Str., Brunnenstr., 
Büschbrück, Schuhstr., Stettiner 
Chaussee, Stettiner Tor, W.-v.-d.-
Schulenburg-Str.

20. 11. 07.

3 Friedefeld, 
Penkun: Ahornweg, Bergstr., Gar-
tenweg, Rosenweg

20. 10. 06.

4 Grünz, Radewitz, Rollwitz 21. 19. 05.
6 Kirchenfeld, Neuhof, 

Sommersdorf
25. 18. 08.

7 Nadrensee, Pomellen 28. 06. 06.
8 Schuckmannshöhe, 

Storkow
29. 09. 02.

9 Ausbau Bullerbruch, Battinsthal, 
Blockshof, Krackow

01. 12. 21.

10 Hohenholz, Kyritz, Lebehn 17. 01. 04.
11 Gellin, Glasow, Schmagerow, Streit-

hof, Wilhelmshof
15. 31. 05.

12 Ladenthin, Ramin, Schwennenz, 
Sonnenberg

16. 01. 06.

13 Grenzdorf, Linken, Neu-Grambow, 
Retzin

17. 02. 07.

14 Grambow 18. 03. 29.
17 Bismark, Hohenfelde, Waldeshöhe 25. 28. 18.
18 Plöwen, Polzow 29. 29. 19.
19 Löcknitz: Abendstr., Am Wiesen-

grund, Chaussee Str. (bis Sparkasse 
aus Richtung Pasewalk kommend), 
F.-Engels-Straße, Marktstr., Pase-
walker Str., Prenzlauer Str., Schloss-
str.

26. 03. 26.

20 Löcknitz: Am Beierpöhl, Am See, 
A.-Bebel-Str., Chausseestr. (ab 
Sparkasse in Richtung Linken), E.-
Fischer-Str., Hochspannungsweg, 
K.-Liebknecht-Str., K.-Marx-Str.

27. 03. 27.

21 Löcknitz: E.-Thälmann-Str., Schwar-
zer Damm, Speicherstr., Str. der 
Republik, Waldessaum, Waldweg, 
Zu den Teichen, Zum Wasserturm

26. 04. 28.

22 Löcknitz: Am Fuchsbau, Förster-
weg, Kamp, Rothenklempenower 
Str., Rehsteg, Siedlerweg, Talerweg 

27. 02. 28.

23 Blankensee 29. 12. 28.
25 Freienstein, Pampow 31. 26. 29.
26 Glashütte, Mewegen 30. 13. 23.
27 Dorotheenwalde, Gorkow, Grünhof, 

Lünsche Berge, Rothenklempenow, 
Theerofen

04. 09. 30.

28 Wetzenow 05. 10. 01.
29 Caselow, Rossow 01. 16. 02.
30 Boock 05. 17. 13.
31 Bergholz 06. 17. 14.
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Öffentliche Bekanntmachungen – Ende – 

Verschiebung der Touren
vom auf

Neujahr
T-Fr 01. Jan 02. Jan
Karfreitag
T-Fr 25. Mrz 26. Mrz
Ostermontag
T-Mo
T-Die
T-Mi
T-Do
T-Fr

28. Mrz
29. Mrz
30. Mrz
31. Mrz
01. Apr

29. Mrz
30. Mrz
31. Mrz
01. Apr
02. Apr

Christi Himmelfahrt
T-Do
T-Fr

05. Mai
06. Mai

06. Mai
07. Mai

Pfingstmontag
T-Mo
T-Die
T-Mi
T-Do
T-Fr

16. Mai
17. Mai
18. Mai
19. Mai
20. Mai

17. Mai
18. Mai
19. Mai
20. Mai
21. Mai

Tourenplanverschiebungen 2016
60 bis 240 l Hausmüllbehälter, LK Vorpommern Greifswald, Entsorgungsgebiet Uecker-Randow

Verschiebung der Touren
vom auf

Tag der Deutschen Einheit
T-Mo
T-Die
T-Mi
T-Do
T-Fr

03. Okt
04. Okt
05. Okt
06. Okt
07. Okt

04. Okt
05. Okt
06. Okt
07. Okt
08. Okt

Reforrmationstag
T-Mo
T-Die
T-Mi
T-Do
T-Fr

31. Okt
01. Nov
02. Nov
03. Nov
04. Nov

01. Nov
02. Nov
03. Nov
04. Nov
05. Nov

Weihnachten
T-Mo
T-Die
T-Mi
T-Do
T-Fr

26. Dez
27. Dez
28. Dez
29. Dez
30. Dez

27. Dez
28. Dez
29. Dez
30. Dez
31. Dez
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Zum 70. Geburtstag
Böse, Gerhard 11.01.1946 Penkun
Hintz, Gerhard 21.01.1946 Penkun

Zum 75. Geburtstag
Schäfer, Anita 01.01.1941 Löcknitz
Grade, Edgar 09.01.1941 Boock
Gaffry, Max 10.01.1941 Plöwen
Steffen, August 11.01.1941 Penkun
Franke, Dieter 12.01.1941 Penkun
Voigt, Harry 14.01.1941 Löcknitz
Kapitke, Sieglinde 14.01.1941 Ramin
Zweigler, Doris 17.01.1941 Glasow
Weißer, Wolfgang 20.01.1941 Penkun
Krause, Gert 22.01.1941 Penkun OT Friedefeld
Behm, Monika 23.01.1941 Löcknitz
Fechner, Heinz 30.01.1941 Rossow

Zum 80. Geburtstag
Dabrowski, Marianna 01.01.1936 Boock
Siegert, Karl-Heinz 05.01.1936 Grambow
Knaute, Ingrid 06.01.1936 Plöwen
Berthe, Ruth 06.01.1936 Rossow
Wendland, Erich 17.01.1936 Penkun
Hirschmann, Gerda 18.01.1936 Löcknitz
Ringel, Horst 19.01.1936 Ramin OT Bismark
Wussow, Alfred 20.01.1936 Löcknitz

Köhler, Anneliese 20.01.1936 Löcknitz
Werse, Siegrid 21.01.1936 Krackow
Sonntag, Adelheid 25.01.1936 Löcknitz
Dumm, Gisela 26.01.1936 Löcknitz
Behnke, Giesela 31.01.1936 Penkun OT Friedefeld

Zum 85. Geburtstag
Moritz, Klaus 04.01.1931 Löcknitz
Kügler, Horst 09.01.1931 Blankensee
Lämmert, Dora 11.01.1931 Krackow
Plitzkow, Friedrich-Wilhelm 15.01.1931 Ramin OT Bismark
Habeck, Else 16.01.1931 Löcknitz
Wittkopf, Erwin 17.01.1931 Löcknitz
Drastig, Siegfried 17.01.1931 Rothenklempenow 
  OT Mewegen
Liehmann, Anton 26.01.1931 Penkun OT Neuhof

Zum 90. Geburtstag
Rubbert, Traute 13.01.1926 Löcknitz
Bartelt, Siegfried 22.01.1926 Löcknitz
Groth, Margarete 25.01.1926 Krackow OT Lebehn
Salomon, Irma 26.01.1926 Krackow
Mentele, Erika 29.01.1926 Ramin OT Bismark

Zum 95. Geburtstag
Bettac, Erna 21.01.1921 Plöwen

WIr grAtulIeren

Wir gratulieren den Jubilaren zum Geburtstag im Januar 2016

Zum 70. Geburtstag
Schwanke, Edith 01.02.1946 Boock
Grimm, Günter 05.02.1946 Plöwen
Seegert, Eleonore 06.02.1946 Plöwen
Grudzinski, Ingeborg 07.02.1946 Penkun
Seefeldt, Heidelinde 27.02.1946 Löcknitz

Zum 75. Geburtstag
Ramscheck, Alma 01.02.1941 Krackow
Prignitz, Käthe 01.02.1941 Penkun
Oestreich, Gisela 02.02.1941 Penkun
Marquardt, Gunter 03.02.1941 Löcknitz
Labes, Manfred 06.02.1941 Löcknitz
Misch, Hans-Joachim 20.02.1941 Krackow
Stegemann, Ines 25.02.1941 Penkun OT Wollin

Zum 80. Geburtstag
Blitek, Jozef 02.02.1936 Boock
Schmidt, Ruth 03.02.1936 Blankensee OT Pampow

Mau, Rose-Marie 09.02.1936 Löcknitz
Böder, Heinz 16.02.1936 Grambow OT Schwennenz
Borchert, Fritz 18.02.1936 Blankensee OT Pampow
Eichhorst, Dorothea 21.02.1936 Löcknitz
Paul, Brigitta 21.02.1936 Bergholz
Brachmann, Werner 26.02.1936 Löcknitz
Friese, Elisabeth 28.02.1936 Löcknitz

Zum 85. Geburtstag
Gärtner, Ursula 03.02.1931 Löcknitz
Schröder, Editha 03.02.1931 Krackow
Schulze, Rosemarie 19.02.1931 Penkun
Kindt, Erna 24.02.1931 Krackow
Nickel, Franz 24.02.1931 Penkun OT Storkow

Zum 90. Geburtstag
Kriedemann, Werner 12.02.1926 Rossow 
Schulz, Ursula 26.02.1926 Löcknitz

WIr grAtulIeren

Wir gratulieren den Jubilaren zum Geburtstag im Februar 2016

Achtung !!!
Ab dem 01.11.2015 trat das neue Bundesmeldegesetz in Kraft. Gemäß § 50 Abs.2 des BMG (Melderegisterauskünfte in besonderen Fällen) sind Al-
tersjubiläen im Sinne des BMG der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag.
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Herrscher ohne Krone 
Mehr oder weniger freiwillige Aufenthalte  

einst gekrönter Häupter in Pommern – 4. Teil

1720 schloss das Königreich Preußen mit Schweden den 
Friedensvertrag von Stockholm. Preußen, erst relativ spät 
in den Nordischen Krieg eingetreten, bekam ganz Südvor-
pommern bis zur Peene und die Inseln Usedom und Wol-
lin zugesprochen. Die Inbesitznahme Stettins ließen sich 
die Hohenzollern 2 Millionen Taler kosten. Allerdings durf-
ten die Schweden immer noch den Peenezoll eintreiben. 
Den Vertrag unterschrieb die schwedischen Königin Ulrike 
Eleonore, die nur wenig später ihrem Mann, Friedrich von 
Hessen-Kassel (ab 1730 Landgraf von Hessen-Kassel und 
1720–1751 König von Schweden) auf dem Thron Platz 
machte, mit der Zusicherung, auch im Todesfall ihres Gat-
ten nie wieder den schwedischen Thron zu besteigen. Die 
einstige nordische Großmacht konnte dieses von den 
Preußen gezahlte Geld gut gebrauchen. Denn Dänemark, 
das den nördlichen Teil von Vorpommern verwaltete, woll-
te auch ausgezahlt werden. Gegen den Betrag von 600000 
Talern und die Zusicherung der Zollfreiheit im Sund verlie-
ßen die dänischen Truppen Vorpommern und die preußi-
schen Wismar. Die Schweden blieben bis 1814, mit einigen 
Unterbrechungen während der napoleonischen Kriege, in 
Vorpommern. Mit dem Kieler Frieden von 1814  wurde die 
Landkarte in Norddeutschland nochmals umgestaltet. Das 
bedrängte Dänemark musste Norwegen in eine Union mit 
Schweden entlassen. Eine volle Souveränität erreichte 
Norwegen erst 1905. Schweden gab seine Besitzungen in 
Vorpommern und auf Rügen an Dänemark ab. 1815 tausch-
te Dänemark seine vorpommerschen Besitzungen gegen 
das Herzogtum Lauenburg ein, das an Preußen gegangen 
war. Damit war ganz Pommern wieder vereint. Von 1816 
bis 1945 ging das Land in der preußischen Provinz Pom-
mern auf. 1818 kamen noch Gebietsteile der Uckermark, 
darunter auch das Amt Löcknitz, hinzu. Der 1816 an die 
Oder versetzte ehemalige Generalgouverneur der Rhein-
lande, Johann August Sack, leitete für 15 Jahre die Ge-
schicke der Provinz von Stettin aus und versprach den 
Einwohnern „in Pommern noch ein zweites und drittes 
Pommern in Kultur und Bevölkerung zu erschaffen“. Diesen 
heeren Worten folgten auch Taten. Das Königreich Preußen 
hatte sich zu einer starken wirtschaftlichen, militärischen 
und politischen Macht entwickelt und verfolgte in der Mit-
te des 19. Jahrhunderts den Plan zur alleinigen Hegemo-
nialmacht in einem kleindeutschen Reich zu werden. Die 
Reichseinigung „von oben“ wurde insbesondere durch 
Otto von Bismarck, der vom preußischen König Wilhelm I. 
zum preußischen Ministerpräsidenten berufen worden war, 
geleitet. 1815 in Schönhausen (Altmark) geboren, übersie-
delte die Familie schon 1816 nach Kniephof (im ehem. Kreis 
Naugard) in Pommern, wo er die ersten Jahre seiner Kind-
heit verbrachte. Mit einem gewissen Sinn für Kontinuität 
wurde Otto von Bismarck 1890 Herzog zu Lauenburg, das 
seit 1864 wieder preußisch war. Pommern hat ihn wohl mit 
seiner Vereinigungsgeschichte sehr geprägt. Daher fühlte 
er sich wohl auch sehr dem ostelbischen Junkertum ver-
pflichtet. Und es fiel ihm, begabt und hochintelligent, auch 
noch im Amt nicht leicht, Seinesgleichen von den harten 
Schnitten zu überzeugen, die er bereit war auf dem Weg 
zu einem deutschen Nationalstatt zu gehen. Bekannt und 
gleichermaßen gefürchtet waren seine „Migräneanfälle“. 

Den 1815 auf dem Wiener Kongress von Metternich zu-
sammen gezimmerte Deutsche Bund bestimmte immer 
mehr der Widerspruch zwischen Preußen und Österreich, 
die ihre Parteigänger um sich versammelten. Konnte man 
im Deutsch-Dänischen Krieg 1864 noch von einem ge-
meinsamen Handeln sprechen, so war nun kein Kitt mehr 
vorhanden, der die latenten Widersprüche im Deutschen 
Bund übertünchen konnte. In der Gasteiner Konvention 
vom 18. August 1865 sollte dies noch einmal geschehen. 
Dabei wurde die gemeinsame Verwaltung des besetzten 
Schleswig-Holsteins aufgegeben. Preußen bekam Schles-
wig und Österreich bekam Holstein. Österreich verzichte-
te auf Lauenenburg und bekam dafür 2,5 Mio. Taler von 
Preußen. Bismarck verhandelte diesen Vertrag höchst 
selbst in Bad Gastein. Kiel, nun in preußischer Hand, wur-
de Bundeshafen. Doch in Berlin standen die Signale auf 
Krieg. Nicht einmal ein Jahr später standen sich die beiden 
deutschen Großmächte auf dem Gefechtsfeld gegenüber. 
Der politische Aufhänger war eine inszenierte Krise der 
österreichischen Verwaltung in Holstein, die propagandis-
tisch ausgenutzt wurde um Stimmung gegen die Donau-
monarchie zu erzeugen. Am 9. Juni 1866 marschierten 
preußische Truppen in Holstein ein. Österreich beantragte 
darauf die Bundesexekution. Am 14. Juni 1866 stimmte 
der Bundestag mit neun zu sechs Stimmen für die Mobili-
sierung der Bundestruppen. Doch das Kriegsglück war auf 
preußischer Seite. Am 3. Juli 1866 kam es bei Königgrätz 
zur entscheidenden Schlacht des Krieges. Nicht nur die 
Österreicher waren Verlierer sondern auch eine ganze 
Reihe deutscher Klein- und Mittelstaaten, die mit Wien 
verbündet waren. Diese Verlierer traf es besonders hart, 
wie das Beispiel von Hessen-Kassel zeigt.

Kurfürst Friedrich Wilhelm I. von Hessen-Kassel

Allein schon der Titel Kurfürst mutete anachronistisch an. 
Das Kurfürstentum Hessen-Kassel wurde 1814/15 vom 
Wiener Kongress wieder hergestellt, nachdem Napoleon 
aus den Landesteilen einige Distrikte des Königreichs West-
falen, mit der Hauptstadt Kassel, gemacht hatte. Es gab 
aber kein Heiliges Römisches Reich deutscher Nation mehr. 
Der letzte Kaiser dankte 1806 ab und wollte nur noch Kai-
ser von Österreich sein. In der Residenz Kassel-Wilhelms-
höhe lebte man nach 1815 wohl in einer anderen Zeit. Der 
abgehobene, kostspielige Lebensstil und der überhöhte 
Standesdünkel gingen an den Erfordernissen der Zeit weit 
vorbei. Hessen-Kassel wurde zu einem Sorgenkind im 
Deutschen Bund. Insbesondere die innenpolitischen Unru-

hen von 1830 führten dazu, 
dass der Vater von Friedrich 
Wilhelm, Kurfürst Wilhelm II. 
die Mitregentschaft 1831 an 
seinen damals 29-jährigen 
Sohn übertrug. Friedrich Wil-
helm wurde 1802 geboren, 
seine Mutter war die preußi-
sche Prinzessin Auguste, 
Tochter des Königs Friedrich 
Wilhelm II. von Preußen. Er 
studierte in Marburg und in 
Leipzig. Zu seinem Vater hat-
te er ein mehr als missliebiges 
Verhältnis. Dieser hielt sich 
fast offen die Mätresse Emilie 

Das große Staatswappen des 
Kurfürstentums Hessen-Kassel. 
Nach dem Deutschen Krieg 
1866 wurde dieser deutsche 
Mittelstaat vom Königreich 
Preußen annektiert.
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Ortlöpp, zu der es seinen Va-
ter auch zog, als dieser 1831 
aus Kassel vor den Volksmas-
sen fliehen musste. Der Sohn 
war erklärtermaßen vor 1831 
mehr bei seiner Mutter in Ful-
da als bei seinem Vater in 
Kassel. 1847 wurde er Kur-
fürst von Hessen-Kassel. Die 
durch die Märzrevolution 1848 
eingesetzten Minister der 
Regierung zwang er 1850 zur 
Demission. Allerdings konnte 
es dies nur mithilfe einer Bun-
desexekution und fremder 
Truppen erreichen. Er ging 
später sogar soweit, die Ver-
fassung des Landes von 1831 
außer Kraft zu setzen und 
oktroyierte 1852 eine neue 

Verfassung. Eine verschärfte Verfassungsreform erfolgte 
1860. Dabei handelte es sich keineswegs um eine Provinz-
posse, denn Hessen-Kassel durfte sich der besonderen 
Aufmerksamkeit der beiden deutschen Großmächte erfreu-
en. Und die waren beim besten Willen mit diesem Willkürakt 
nicht zufrieden. 1862 beugte sich der Kurfürst der faktischen 
Macht von zwei mobilisierten Armeekorps Bundestruppen 
(besonders preußische) und setzte die Verfassung von 1831 
wieder in Kraft. Kurfürst Friedrich Wilhelm I. wurde nun zum 
erklärten Gegner Preußens und orientierte sich an Öster-
reich. Zusätzliches Ungemach war ihm durch seine 1831 
geschlossene morganatische Ehe mit der Witwe des preu-
ßischen Leutnants Lehmann entstanden. Diese Gertrud 
Falkenstein, so nannte sie sich nun, sorgte für nicht wenig 
Wirbel  im Kurfürstentum. Die Mutter des damaligen Prinzen 
Friedrich Wilhelm entsagte ihm die Unterstützung und be-
trieb Propaganda gegen ihren eigenen Sohn. 1831 machte 
er seine Frau zur Gräfin von Schaumburg und 1833 zur 
Fürstin von Hanau, eine Standeserhöhung die 1831 zu 
Unruhen in Kassel führte, als die Kurfürstin nach Kassel 
zurückkehrte. Kurfürst Friedrich Wilhelm I. ergriff im Deut-
schen Krieg von 1866 die Partei Österreichs. Er machte 
auch keine Anstalten nach der Besetzung Hessen-Kassels 
durch Preußen Bundesgenosse des preußischen Königs zu 
werden. So ließ er sich am 23. Juni 1866 in Schloss Kassel-
Wilhelmshöhe gefangen nehmen. Als preußischer Staats-

gefangener wurde er nach 
Stettin gebracht. Dort musste 
er das Ende des Krieges ab-
warten. Allerdings nicht hinter 
Festungsmauern. Sein er-
zwungenes „Exil“ war etwas 
komfortabler. Schon am 25. 
Juni traf der Staatsgefangene 
in Stettin ein. Zuerst logierte 
er im Schloss der alten pom-
merschen Herzöge, dann im 
Hotel de Prusse. Unangeneh-
me Begleiterscheinung für 
den bis zum September an-
haltenden, ansonsten sehr 
kommoden, Aufenthalt in 
Stettin war die Cholera, die von Juni bis Oktober 2000 
Stettin dahinraffte. Nach dem Prager Frieden (23.08.1866) 
war auch die Annexion Kurhessens definitiv. Zwar versuch-
te der preußische König Wilhelm I., aus monarchistischen 
Überlegungen heraus, Bismarck von der Annexion Hanno-
vers, Kurhessens und Nassaus abzubringen. Doch dieser 
Widerstand ermattete sehr schnell. Der preußische König 
gedachte lediglich die herrschenden Souveräne zum Rück-
tritt zu zwingen und ihre Erbfolger einzusetzen. Doch Bis-
marck setzte sich mit seinem Projekt der Totalannexion 
durch. Friedrich Wilhelm I. von Hessen-Kassel blieb nichts 
anderes übrig als am 17. September 1866 in Stettin mit 
Preußen einen Vertrag zu schließen, in dem er, ohne auf 
seine Hoheitsrechte zu verzichten, gegen eine finanzielle 
Abfindung, seine Untertanen von den Pflichten gegen ihn 
entband. Er nahm seinen Familienwohnsitz im böhmischen 
Horzowitz und wurde nicht müde in der Agitation gegen 
Preußen. Deshalb wurde 1869 ein Sequester bestellt, der 
dem Kurfürsten a. D. die Gelder zuwies, Unversöhnt mit 
Preußen starb er 1875 in Prag. Er hinterließ seine Witwe, 
die Fürstin von Hanau mit sechs Söhnen und drei Töchtern. 
Seine Kinder erbten ein sehr umfängliches Privatvermögen. 
Otto von Bismarck wurde noch zum echten pommerschen 
Gutsbesitzer und kaufte sich 1867 aus dem Zitzewitzschen 
Besitz das Rittergut Varzin (poln. Warcino) für 400.000 Taler, 
aus der „für den erfolgreichen Deutschen Krieg bewilligten 
Dotation“. Die pommersche Kreisstadt Bütow (poln. Bytow) 
machte ihn noch 1868 zum Ehrenbürger. 

Dietrich Mevius

Kurfürst Friedrich Wilhelm I. 
von Hessen-Kassel war 1866 
für einige Monate preußischer 
Staatsgefangener in Stettin.

Bei Soor, nur wenige Kilometer 
von böhmischen Trautenau ent-
fernt, kämpfte am 10. Juli 1866 
das 2. Pommersche Ulanenre-
giment Nr. 9 aus Demmin gegen 
die Radetzky-Husaren und die 
Hessen-Kassel-Husaren. 
(Fotos: Archiv)
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Nach einer Zwangspause wegen Vogelgrippe und feh-
lender Räumlichkeiten lädt der Rassegeflügelzuchtverein 
Penkun 57 e. V. wieder zu einer Rassegeflügelschau ein.

Wir haben es wieder einmal geschafft eine Halle so her-
zurichten, dass wir unser Rassegeflügel präsentieren 
können. So werden wir am 16.01. und 17.01.2016 in der 
Frühdeutschensiedlung unsere 41. Randow-Schau 
durchführen. 

Wir möchten alle unsere treuen Aussteller und Rassege-
flügelzüchter dazu einladen eine Vielzahl von Gänsen, 
Enten, große Hühner und Zwerghühner sowie Rassetau-
ben in verschiedenen Farben zu präsentieren. Wir bitten 
aber auch alle unseren treuen Sponsoren und Freunde 
des Rassegeflügelzuchtvereins Penkun 57 e. V. unsere 
Gäste zu sein.

Eröffnet wird die Ausstellung am Sonnabend, dem 16. 
Januar 2016 um 9.00 Uhr durch den Bürgermeister der 
Stadt Penkun Bernd Netzel.

Für die Züchter geht es um die Bewertung ihrer Zucht-
tiere und die Einschätzung des erreichten Zuchtstandes. 
Die Besten der Besten werden dann mit Pokalen und 
Sachpreisen geehrt. Für ihr leibliches Wohl  ist an beiden 
Tagen mit Getränken, Kaffee und Kuchen gesorgt.

Außerdem führen wir wieder eine Tierbörse und eine 
Tombola durch.

Interessenten sind zu den Öffnungszeiten am Sonnabend 
von 9.00 bis 17.00 Uhr und am Sonntag von 9.00 bis 
16.00 Uhr herzlich willkommen.

Eine besinnliche Adventszeit, gesegnete Weihnachten 
und ein gesundes, zufriedenes neues Jahr 
wünschen wir allen Mitgliedern und deren 
Angehörigen sowie allen Sponsoren und 
Freunden der Rassegeflügelzucht.

G. Hellwig
2. Vorsitzender, RGZV Penkun 57 e. V.

Einladung zur 41. Randow-Schau in Penkun

Aktuelle VerAnstAltungen Im AmtsbereIch

Möchten auch Sie Ihre Veranstaltung 
hier öffentlich be kannt geben?

Melden Sie sich einfach bis zum 26. Januar 2016 
unter: 039754/50128 oder amt@loecknitz-online.de

- 20.12.2015, 17.00 Uhr
 Adventsfeuer an der Gaststätte „Goldtonne“ Boock
- 09.01.2016, 16.00 Uhr
 Neujahrsfeuer, Sportplatz Löcknitz 
- 16. und 17.01.2016, 09.00 Uhr
 Rassegeflügelschau Frühdeutsche Siedlung, Penkun
- 16.01.2016, 18.00 Uhr
 Weihnachtsbaumverbrennen, „Pampsee“

Bringen Sie Ihren alten Weihnachtsbaum mit und wärmen 
sich bei Glühwein und Bratwurst am Neujahrfeuer!

Die Weihnachtsbäume werden bis 7. Januar 2016 durch 
den Löcknitzer Bauhof an folgenden Papier- und Glas-
containersammelplätzen abgeholt: 
Abendstraße 22, am Friedhof, Straße der Republik, alter 
Kindergarten und am Kamp (Spielplatz). 

Es werden ausschließlich Weihnachtsbäume ver-
brannt. Die Entsorgung von Grün- oder Baumschnitt 
ist untersagt!!!

Löcknitzer Neujahrsfeuer
Samstag, 09.01.2016, ab 16.00 Uhr,
Sportplatz hinter der FFw Löcknitz
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Nach 23 Jahren Bürgermeisteramt in der Gemeinde 
Boock trat Uwe Käding zum 31.10.2015 zurück.
Zählt man die Jahre von 1990 bis 1992 als Ortsvorsteher 
der Verwaltungsgemeinschaft Boock hinzu, schaut Uwe 
Käding auf 25 Jahre als Gemeindeoberhaupt zurück.
Die Gemeindevertretung, die leitende Verwaltungsbeam-
tin Sigrid Siebert, der Amtsvorsteher Lutz-Michael Lis-
kow, die Bürgermeister der Nachbargemeinden, Vertreter 
aus den Vereinen, Feuerwehr, Kirchen und Boocker 
Bürgern sagten am Donnerstag, dem 12.11.2015 ganz 
herzlich in einer Feierstunde „danke„ und verabschiede-
ten ihn aus seiner ehrenamtlichen Funktion als Bürger-
meister der Gemeinde Boock.
Der Rücktritt kam sehr überraschend und unerwartet.
Der 1. stellvertretende Bürgermeister Gunnar Mißling hielt 
in seiner Rede Rückblick auf sein Wirken und Schaffen 
in der Gemeinde Boock und dankte Uwe Käding im 
Namen der Boocker Bürgerinnen und Bürger sowie der 
Gemeindevertretung für sein persönliches Engagement 
zugunsten des Gemeindewohls.

Die Gemeinde Boock verabschiedet Uwe Käding aus dem aktiven Bürgermeisteramt

Der 1. stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Boock, Gun-
nar Mißling und die 2. stellvertretende Bürgermeisterin, Ute Hoff-
mann, bedankten sich im Namen der Boocker Bürgerinnen und 
Bürger sowie der Gemeindvertretung bei Uwe und Sonja Käding!
(Foto: Jürgen Krebs)

VerAbschIedung

Die Gemeinde Boock ist eine lebendige Gemeinde mit vielen Aktivitäten, die 
in den zurückliegenden 25 Jahren vieles geschaffen hat, auch dank eines 
starken Bürgermeisters Uwe Käding!
Auch bedankt wurde sich bei der Ehefrau Sonja Käding, die ihren Mann über 
diese gesamte Zeit unterstützt hat. 

Ausstellungseröffnung –  
Wettbewerb „Bildungscampus Stare  

Czarnowo–Löcknitz–Stargard“ 

Mit Veröffentlichung einer europaweiten Ausschreibung im 
Juni 2015 hatte die Gemeinde Löcknitz den Startschuss 
für die Umgestaltung des Bildungscampus Am See in 
Löcknitz gegeben.

In der ersten Stufe wurden europaweit Architekturbüros 
aufgefordert, sich für den Realisierungswettbewerb zu 
bewerben. Über 100 Architekturbüros waren dem Aufruf 
gefolgt.
Aus den Bewerbungen wurden 15 Teilnehmer für das wei-
tere Verfahren ausgewählt. 

Am 10.09.2015 konnte die Gemeinde Löcknitz sowohl die 
Preisrichter als auch die Teilnehmer zu einem gemeinsamen 
Kolloquium in der Gemeinde begrüßen. Ausführlich wurde 
das Verfahren erläutert und die Büros hatten Gelegenheit, 
Fachfragen zu den geforderten Aufgaben zu stellen und 
sich einmal vor Ort den Bildungscampus anzuschauen. 

Nach dem Abschluss des Kolloquiums am 10.09.2015 
hatte die heiße Phase des Wettbewerbs begonnen. Nach 
der durchzuführenden intensiven Vorprüfung tritt am 
17.12.2015 das Preisgericht zur Findung des Wettbewerbs-
siegers zusammen. Mit der Verkündung der Wettbewerbs-
ergebnisse am Abend des 17.12.2015 ist dann der Wett-
bewerb abgeschlossen; die Arbeiten zur Planung und zum 
Bau des Bildungscampus gehen dann in die entscheiden-
de Phase. 

Hiermit wird der Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben 
alle eingereichten Architektenleistungen und dann auch 
das Ergebnis der Preisgerichtssitzung zu besichtigen:

Gerhart-Eisler-Sporthalle, 
Am See 8, 17321 Löcknitz

Öffnungszeiten:
Freitag  18.12.2015 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Sonnabend  19.12.2015 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Montag 21.12.2015 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Dienstag 22.12.2015 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Ebert
Bürgermeister Gemeinde Löcknitz
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VereIne – VerbÄnde

Die Kameradinnen und Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr Boock wünschen 
allen ein frohes Weihnachtsfest und einen 
guten sowie gesunden Rutsch ins neue Jahr.

Bei unseren Sponsoren, Freunden und 
Helfern, sowie bei den Familien und 
Partnern der Kameradinnen und Kame-
raden möchten wir uns ganz herzlich be-
danken und freuen uns weiterhin auf gute 
Zusammenarbeit.

Wehrführung der FF Boock  

Auszeichnungsveranstaltung der Freiwilligen 
Feuerwehren des Amtes Löcknitz-Penkun

Am Freitag, dem 20.11.2015, fand in der Kellergaststätte 
Rothenklempenow die diesjährige Auszeichnungsveran-
staltung für langjährige Mitgliedschaften in den Freiwilligen 
Feuerwehren des Amtes Löcknitz-Penkun statt. 
In einer kleinen Ansprache hielt Herr Liskow auf den Brand-
einsatz vom 31.10.2015 in Grambow Rückblick bei dem 
neun Wehren des Amtsbereiches eingesetzt waren und 
insgesamt 74 Kameraden/innen zum Einsatz ausrückten. 
Bis zum 31.10.2015 wurden die Freiwilligen zu insgesamt 
122 Einsätzen, die sich in 53 Brand- und 69 Hilfeleistungs-
einsätze unterteilen. 

Stellvertretend für den Kreisfeuerwehrverband Vorpom-
mern-Greifswald nahm Kam. Marcel Lichtnow teil. Die 
Bürgermeister und Wehrführer der zu ehrenden Kamera-
dinnen und Kameraden ließen es sich auch nicht nehmen 
ihren Feuerwehrangehörigen persönlich zu danken. 

Club der deutsch-französischen Freundschaft

Am Donnerstag, dem 26. November hatten wir unsere 
letzte große Versammlung in diesem Jahr in der Aula der 
Regionalschule. Vielen Dank an die Schule, die uns die 
Räumlichkeiten zur Verfügung stellte.
Auf der Versammlung berichteten wir über unser französi-
sches Essen, an dem 70 Personen teilgenommen hatten.  
Die fi nanzielle Auswertung machte Frau Koch und berich-
tete auch über die entsprechenden Veränderungen, die wir 
beim nächsten Essen vornehmen wollen.

Der nächste Punkt waren  die neuen Kontakte nach Stettin 
zur Allince Francais, die wir am 21. Oktober mit Herrn 
Schützmann, Herrn Buchholz und Frau Prignitz besuchten. 
Die Stettiner sind an einer Zusammenarbeit sehr interes-
siert, worüber wir uns gefreut haben. Im Januar wollen wir 
einige Vertreter nach Penkun einladen und unsere Kontak-
te intensivieren.
Anschließend sprachen wir noch über unsere Gastgeschen-
ke für Fors. Dazu hatte sich der Penkuner Keramikclub 
schon einige Gedanken gemacht. Dazu wollen wir vom 
Vorstand im Januar ein Treffen vereinbaren. Es sind aber 
immer noch Vorschläge erwünscht, da uns für die Herren 
der Schöpfung noch nichts wirklich Gutes zum Mitnehmen 
eingefallen ist.
Der Abend klang bei einem Glas Wein und unterschiedli-
chen Schmalzstullen sowie interessanten Gesprächen aus.

Wir wünschen allen Mitgliedern und 
Freunden des Clubs ein frohes 
Weihnachtsfest und ein 
gutes Neues Jahr 2016.

Im Namen des Vorstandes
Käthe Prignitz 

Herr Buchholz teilte uns mit, dass für unsere Reise nach 
Fors im August 2016 bereits 20 Anmeldungen vorliegen. 
Er ließ dann gleich eine Liste herumgehen, damit sich die 
möglichen Reiseanwärter noch eintragen konnten. Den 
Vertrag für den Bus werden wir dann im Januar 2016 in 
Stettin festmachen.
Ein weiterer Punkt war der Fotowettbewerb der Forser 
Grundschüler, der mit unserer Grundschule erweitert wer-
den konnte. Dazu konnte uns die Direktorin der Penkuner 
Grundschule Frau Markowsky noch ein paar Details be-
richten. Dieser Wettbewerb wird am 10. Dezember ausge-
wertet und die drei Siegerfotos nach Fors gemailt, die dann 
eine Postkarte mit ihren und unseren Fotos erstellen. 
Diese Karten sollen dann im Januar von beiden Grund-
schulen ausgefüllt und gegenseitig nach Fors und von Fors 
verschickt werden. Dazu wollen wir ein kleines Programm 
am Tag der deutsch-französischen Freundschaft, dem 22. 
Januar in der Grundschule gestalten.
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Ausgezeichnet wurden:

10 Jahre
Pinzke, Daniel FF Wollin-Friedefeld
Steinhöfel, Sebastian FF Löcknitz
Thiele, Ulrike FF Löcknitz
Kersten, Manuel FF Bergholz

25 Jahre
Schupke, Birgit FF Storkow
Numrich, Renate FF Krackow
Schenkowitz, Roland  FF Blankensee
Sternberg,  René  FF Rothenklempenow

40 Jahre
Jawinski, Manfred FF Rothenklempenow
Rennfanz, Joachim FF Ladenthin
Treichel, Dieter FF Ladenthin
Werth, Axel FF Bergholz
Kumm, Elisabeth FF Sommersdorf
Bose, Wolfgang FF Blankensee
Winkelmann, Wolfried  FF Rothenklempenow

50 Jahre
Ehlke, Rüdiger FF Grünz-Radewitz
Zech, Erika FF Krackow

60 Jahre
Vogel, Wolfgang FF Ladenthin
Engelberg, Werner FF Krackow
Schupke, Joachim FF Storkow
Roggow, Manfred FF Rothenklempenow

Volkssolidarität gewinnt den 2. Platz  
des Altenpflegepreises M-V 2015

Am Freitag, 13. November 2015, erfolgte durch die Sozi-
alministerin, Birgit Hesse, die Vergabe des diesjährigen 
Altenpflegepreises in der Beruflichen Schule Stralsund.
Nach Bekanntgabe des 3. Platzes und Gratulation an die 
Frauen der AWO Müritz in Waren mit ihrem Projekt „Ein-
richtungsübergreifende Praxisanleiter“ stieg die Spannung. 
Mit Freude und unter viel Beifall verkündete dann die Mi-
nisterin den mit 1.500 Euro dotierten 2. Preis für das Projekt 
„Sinne erleben und beleben“ – geschulte Ehrenamtliche  
betreuen Demenzerkrankte in den betroffenen Familien.  
Der Volkssolidarität Uecker-Randow e. V. ist mit seinem 
Mehrgenerationenhaus in Torgelow Träger im Modellprojekt 
der Deutschen Alzheimer Gesellschaft in M-V. Dieses Pro-
jekt wird vom Ministerium für Soziales und Gesundheit, 
vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) M-V 
sowie von allen Pflegekassen gefördert.
Es geht in diesem Projekt darum, den pflegenden Ange-
hörigen von Demenzkranken die eine oder andere Auszeit 
zu ermöglichen. Das heißt, die Angehörigen sollen die 
Gelegenheit  haben, vielleicht einen Einkaufsbummel zu 
machen oder auch allein zum Frisör zu gehen – eben ein-
fach mal durchatmen. Dafür haben wir 20 Ehrenamtliche 
gewonnen, wovon bereits 13 im Einsatz sind. Alle haben 
eine auf die Krankheit ausgerichtete Schulung im Mehrge-
nerationenhaus Torgelow besucht. Das dafür erworbene 
Zertifikat ist in ganz Mecklenburg-Vorpommern gültig.
In diesem Zusammenhang bedanken wir uns sehr herzlich 
bei den Ehrenamtlichen für ihr Engagement und bei den 
Angehörigen für ihr Vertrauen. 

Gewinner des Altenpflegepreises M-V 2015 wurde die 
Abteilung „Gesundheit und Pflege“ der Beruflichen Schu-
le Stralsund.
Wir freuen uns sehr über den 2. Platz und bedanken uns 
bei allen Mitstreitern, die zum Erfolg beigetragen haben 
und dass wir bei der Auszeichnungsveranstaltung in Stral-
sund dabei sein durften.
Wer eine solche Betreuung für seinen an Demenz erkrank-
ten Familienangehörigen haben möchte, meldet sich bitte 
bei uns.

Sandra Behnke (Leiterin des Projektes „Sinne erleben und 
beleben“, Telefon: 03976/238238)

Regina Levenhagen (Ehrenamtliche im Projekt „Sinne er-
leben und beleben“, Telefon: 03976/255242)

Der Anglerverein Löcknitz informiert

Die Mitgliederversammlungen des Vereins finden am 
08.01.2016 und 05.02.2016 statt. Beginn 19.00 Uhr im 
Anglerheim. Ab 18.00 Uhr an den genannten Terminen 
besteht die Möglichkeit seinen Jahresbeitrag 2016 zu ent-
richten . Der Jahresbeitrag 2016 kann weiterhin im Reise-
shop Frost und am 16.01.2016 in der Zeit 09.30 Uhr bis 
11.30 Uhr im Anglerheim entrichtet werden.
Auf Grund kurzfristiger Abrechnungstermine der Beitrags-
marken und Jahresangelberechtigungen mit dem Kreiang-
lerverein  Uecker Randow im Januar fordern wir alle Ver-
einsmitglieder auf, der Beitragspflicht termingerecht 
nachzukommen.

gez. Der Vorstand
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gesucht – gefunden

Dagobert sucht ein Zuhause
Der freundliche Terrier-Mix-Rüde mit der kupierten Rute wurde ca. 2009 geboren. 
Dagobert ist sehr anhänglich und menschenbezogen. Vom Fell her ist er ein 
Rauhbart, aber vom Wesen her sehr sensibel. Sein Fell ist graumeliert wie Rauhreif, 
eigentlich ist es seltsam, dass diese typische Zeichnung von niemandem erkannt 
wurde. Dabei sehnt sich der anhängliche Rüde so sehr nach einer Bezugsperson! 
Er ist im Tierheim gestresst, die Einsamkeit tut seiner Seele nicht gut! Dagobert 
wünscht sich nichts sehnlicher, als zu lieben Leuten ziehen zu dürfen. Bei einem 
unserer Pfleger zu Hause verhielt er sich ruhig. Spazierengehen mag er gern – 
dabei ist er unkompliziert und er lässt sich ruhig an Artgenossen vorbei führen. 
Mit Hündinnen kommt Dagobert gut aus. Katzen mag er nicht, sie werden von 
ihm gejagt. Ob er eine Weile allein bleiben kann, müsste im neuen Zuhause aus-
getestet werden. Zu beachten ist, dass Dagobert über Zäune klettern kann. Wer 
hat ein Herz und ein warmes Plätzchen für unseren „Dago“?
Fragen beantworten gern die Mitarbeiterinnen des Tierheimes in Sadelkow unter der Telefonnummer 039606/20597.

Öffnungszeiten täglich von 11.00 bis 16.00 Uhr und dienstags von 11.00 bis 13.30 Uhr (www.gnadenhof.de)

Jetzt auch Elche auf dem  
Lebehner Dorfanger gesichtet!

Fast 50 selbstgebackene Lebkuchenelche waren ein klei-
ner Dank für die zahlreichen kleinen Laternenträger, Ge-
dichtaufsager, Weihnachtsliedsänger, Waffelbäcker und die 
vielen Helfer beim 3. Adventssingen auf dem Lebehner 
Dorfanger.  Schon fast traditionell – immer am Samstag 
vor dem 1. Advent – wird die Dorfanger-Tanne festlich 
geschmückt und mit fast 1.000 Weihnachtslichtern be-
leuchtet.
Die musikalische Einstimmung durch Frau Budnick (Chor-
leiterin Cantemus/Penkun) versetzte die Anwesenden 
einfühlsam in vorweihnachtliche Stimmung und lud zum 
Mitsingen ein. Hier war die durch Herrn Appenzeller zur 
Verfügung gestellte Übertragungsanlage sehr hilfreich.
Unser besonderer Dank geht – neben all den fleißigen Mit-
helfern – in erster Linie an die Kinder und Jugendlichen, die 
mit Mut und Begeisterung reihenweise Gedichte, Lieder 

und Geschichten vorgetragen 
haben. Als kleinen Dank wollen 
wir vom Spendenerlös des 
Abends noch vor Weihnachten 
den Film „Drei Haselnüsse für 
Aschenbrödel“ auf einer großen 
Leinwand im Gemeindehaus 
zeigen. Der genaue Termin wird 
noch mit den Eltern abgestimmt.
Noch bis zum 6. Januar, dem 
Drei-Königs-Tag, soll der Christ-
baum die Dunkelheit dieser 
Jahreszeit  ein wenig  erhellen. 

Gerd Hamsch 
Vorsitzender „Für Lebehn und 
seinen See! e. V.“

Platz der Freundschaft 1, 17322 
Lebehn, Tel.: 039749/299033

Die Gemeinde Boock  
bietet folgendes Objekt zur Pacht an:

Pachtgegenstand: Gaststätte „Zur Goldtonne“
Anschrift: Lindenstraße 58, 17322 Boock

Für die Gaststätte „Zur Goldtonne“ wird ab den 
01.01.2016 ein neuer Pächter gesucht. Das Objekt soll 
weiterhin als Gaststätte geführt werden.  

Zur Gaststätte gehören ein Gastraum, eine Küche, ein 
Saal und Parkplätze. 

Bei Interesse melden Sie sich bitte unter folgender 
Anschrift:

Amt Löcknitz-Penkun
Abt. Gebäudemanagement
z. Hd. Herr Kühl Tel.: 039754/50121
Chausseestraße 30 kuehl@loecknitz-online.de
17321 Löcknitz

Wohnungen zu vermieten  
in der Gemeinde Boock: 

Lage der Wohnung: Lindenstraße 58 (alte Schule)
Einraumwohnung: 28,29 m² Wohnfläche 
 mit Kochnische
Grundmiete: 116,53 e, Betriebskosten: 85,80 e
Warmmiete: 202,33 e.

Lage der Wohnung: Lindenstraße 58 (alte Schule)
Einraumwohnung: 32,23 m² Wohnfläche 
 mit Kochnische
Grundmiete: 131,83 e, Betriebskosten: 49,44 e
Warmmiete: 181,27 e.

Interessenten können sich 

telefonisch unter 039754/50121 oder
persönlich im Amt Löcknitz-Penkun

bei Herrn Kühl, melden.
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kInder – schulen – ferIen

Das Abenteuer Jugendweihe –  
unsere Kennenlernfahrt!

Am Freitag, dem 23.10.2015 hieß es für 75 von über 200 
Jugendweiheteilnehmern des Jahrganges 2016 der Volks-
solidarität Uecker- Randow e. V. Taschen packen und rein 
ins Abenteuer.
Es ist eine schöne Tradition für uns geworden, das neue 
Jugendweihejahr mit einer Kennenlernfahrt zu beginnen. 
In diesem Jahr war unser Ziel der Ferienpark der Berliner 
Sportjugend im Seebad Ahlbeck.
Als die Busse nach fast zwei Stunden Fahrt das Ziel erreicht 
haben, hieß es für alle erst einmal Zimmer beziehen und 
das Gelände erkunden. Nach dem Abendessen verwan-
delte sich der Speisesaal in ein großes Kino und es konn-
te gemeinsam ein lustiger Film geguckt werden. Wer dazu 
keine Lust hatte, nutzte die Zeit dem Motto der Fahrt 
entsprechend: zum Kennenlernen und zum Erzählen.   
Am ersten Tag kullerten auch gleich ein paar Tränen, denn 
nicht jeder kannte jemanden. Aber wie es bei einer Ken-
nenlernfahrt so ist, lernt man sich kennen und so trockne-
ten die Tränen ganz schnell und alle fielen glücklich und 
müde irgendwann ins Bett ...
Am Samstag ging es dann schon um 9.00 Uhr mit der 
Bimmelbahn nach Bansin. Dort angekommen wurden die 
Kids in vier Gruppen aufgeteilt und mussten eine „kleine“ 
Stadt-Strand-Rally absolvieren. 

Die Jugendlichen haben gemeinsam Texte in Geheimspra-
che entschlüsselt, viele Aufgaben gelöst und ein Heiden 
Spaß gehabt. Ziel der Rally war es, den Weg zum Ferienpark 
zu Fuß zurück finden, allerhand Wissenwertes über die 
Orte Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck zu erfahren und als 
Gruppe wieder im Ferienpark anzukommen. Es war ein 
langer Fußmarsch, aber es sind alle wieder gesund und 
munter gegen 16.00 Uhr angekommen. 
Zum Abschluss des Tages gab es nach dem Abendessen 
ein Lagerfeuer am Strand, mit Knüppelkuchen und Musik, 
um so gemeinsam den Tag ausklingen zu lassen.
Am Sonntag hieß es dann wieder ab nach Hause. Die Ta-
schen wurden gepackt und die letzten Telefonnummern 
wurden getauscht, denn so ein Wochenende mit vielen 
gemeinsamen Erlebnissen verbindet. 

Bedanken möchten wir uns beim Busunternehmen Kop-
permann, das uns zu unserem Ziel gefahren und uns 
selbstverständlich wieder nach Hause gebracht hat. Aber 
auch an die Mitarbeiter vom Jugendferienpark, die uns mit 

leckerem Essen verwöhnt haben und uns dieses Wochen-
ende so schnell nicht vergessen lassen. Ebenfalls ein 
Dankeschön an die Leute, die dieses Wochenende geplant 
und durchgeführt haben, denn ohne die vielen Freiwilligen 
wäre so eine Fahrt nicht möglich.

Das größte Dankeschön geht jedoch an Euch, liebe Ju-
gendliche! Wir durften auch Euch kennenlernen, mit Euch 
unglaublich viel lachen, einiges erleben und hatten wirklich 
3 wunderschöne Tage mit Euch! Ihr wart einfach toll!

Das Jugendweiheteam 
der Volkssolidarität Uecker-Randow e. V. 
(Kontakt: Tel.: 03976/255242)

Neues von den „Randowspatzen“
Theaterfahrt

Ein großer Reisebus wartet auf die Vorschulkinder der Kita 
„Randowspatzen“ am 27.11.2015 in Löcknitz. Eine aufre-
gende Fahrt nach Schwedt ins Theater begann. Nachdem 
alle Kinder einen Platz gefunden hatten, wurde es dunkel 
im Saal. Es begann „Das kalte Herz – Zimne Serce“ mit 
tollen Kostümen, viel Tanz und Gesang. Das zweisprachige 
Theaterstück begeisterte deutsche und polnische Kinder. 

Nach der Rückfahrt erwartete uns in der Kita eine Lese-
stunde von dem polnischen Schriftsteller Wojciech Widłak. 
Er wurde unterstützt von einem Schauspieler des Theaters 
Greifswald und einer Dolmetscherin. Zwei seiner Bilderbü-
cher wurden sehr lebendig vorgestellt. Die Kinder erhielten 
die Möglichkeit die Geschichten aktiv mitzugestalten und 
in die Rolle der Figuren zu schlüpfen. Bedanken möchten 
wir uns bei Wojciech Widłak, dem Schauspieler und der 
Dolmetscherin, aber auch bei Herrn Marek Fiałek der Uni 
Greifswald. Er ermöglichte uns diese Lesung über das 
Projekt „Polenmarkt“.

Adventsmarkt

Auch in diesem Jahr waren die Kinder der Kita „Ran-
dowspatzen“ wieder mit einem kleinen Programm auf dem 
Adventsmarkt am Burgturm vertreten. Viele Schneeflocken 
sorgten für eine weihnachtliche Stimmung. So hatten die 
Kinder noch mehr Freude allen Zuschauern ihr deutsches-
polnisches Programm vorzustellen. Als Belohnung kam der 
Weihnachtsmann mit tollen Überraschungen für jedes Kind.
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sportnAchrIchten

Weihnachtssport in Grambow
Für alle sportinteressierten Einwohner, Gäste …

27.12.2015  Volleyball für jedermann 
  (ob gespielt werden kann, 
  wird noch Bekanntgegeben)
29.12.2015  10.00 Uhr  Kinderdarts
29.12.2015  14.00 Uhr  Darts für Erwachsene
31.12.2015  13.30 Uhr  Silvesterlauf

                       Wir freuen uns euch in der Turn-
                                halle begrüßen zu dürfen. Für das
                            leibliche Wohl ist gesorgt.
                       Eventuelle Änderungen könnt ihr unseren 
                    Aushängen entnehmen.

Wir wünschen eine schöne Adventszeit 
und ein besinnliches Weihnachtsfest.

Fröhliche Weihnachten und ein 
gesundes , erfolgreiches, glückliches
neues Jahr 2016 wünscht der 
SV „Einheit“ Löcknitz 1958 e. V. all 
seinen Mitgliedern und deren Familien. 

Bedanken möchten wir uns recht herzlich 
auch bei allen, die uns finanziell oder materiell 
im Jahr 2015 unterstützt haben. 
Ihnen, Ihren Familien sowie Belegschaft 
fröhliche Weihnachten und ein gesundes 
neues Jahr 2016.

Der Vorstand 

Rückblick des Löcknitzer Sportschützen- 
verein auf 25 Jahre Vereinsleben 

Der SSV Löcknitz kann auf 25 erfolg-
reiche Jahre zurückblicken.
Unser Verein ist in der Gemeinde Löck-
nitz und auch auf Kreisebene zu einem 
festen Bestandteil des sportlichen und 
kulturellen Lebens geworden.
Die gute Zusammenarbeit mit den 
örtlichen Schulen wurde kontinuierlich 

ausgebaut, so dass jedes Jahr einige Klassen Projekttage 
auf unserem Gelände durchführen. In diesem Rahmen 
haben schon viele Kinder und Jugendliche ihr Interesse für 
den Schießsport entdeckt.
Jeden Freitag von 15.00 bis 17.00 Uhr können Schüler und 
Jugendliche, die Interesse am Schießsport haben, an einem 
Schnupperkurs beim Sportschützenverein Löcknitz teil-
nehmen.
In diesem Jahr haben Kinder im Rahmen der Ferienspiele 
einen Tag auf unserem Gelände verbracht und hatten ein 
paar unvergessliche Stunden mit Sport und Spielen. Auch 
im nächsten Jahr soll in Absprache mit dem Hort Löcknitz 
ein solcher Tag für Kinder möglich sein.
Durch die Unterstützung unserer Sponsoren konnte der 
Verein in diesem Jahr eine elektronische Scheibenanlage 
mit Trefferanzeige für das Schießen mit dem Luftgewehr 
erwerben, so dass der Trainingsbetrieb der Jugend weiter 
verbessert werden konnte.

Unser Verein feierte in diesem Jahr das 25-jährige Beste-
hen. Durch die jahrelange Unterstützung unserer Sponso-
ren und vielen Helfer  des Arbeitslosenverbandes, des 
Bauhofs, der Feuerwehr, der OAS, Hotel „Haus am See“ 
und die Unterstützung durch die Gemeinde Löcknitz konn-
ten nicht nur die Schützen- und Gemeindefeste jährliche 
Erfolge werden, sondern auch unser Vereinsgelände ist zu 
einem richtigen Schmuckstück geworden. Davon konnten 
sich alle Gäste der 25-Jahrfeier auf unserem Gelände 
überzeugen. Zu diesem Fest konnten wir viele Gäste aus 
unserem Ort und den befreundeten Vereinen begrüßen.
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal bei allen 
Sponsoren und Helfern bedanken.

Wir wünschen allen Sponsoren, Helfern 
und natürlich auch allen Mitgliedern des 
Sportschützenvereins Löcknitz und ihren 
Familien ein Frohes und Gesundes 
Weihnachtsfest sowie einen Guten 
Rutsch in das Neue Jahr.

Hiermit laden wir die Bevölkerung und die  Mitglieder des 
Sportschützenvereins zu unserem am 02.01.2016 von 9.00 
bis 12.00 Uhr auf dem Gelände des Sportschützenvereins 
Löcknitz stattfindenden Neujahrsschießen recht herzlich 
ein.

Der Vorstand
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Sportliche Leistungen  
noch mal auf dem Prüfstand

Noch einmal mussten die Sportler des SV „Einheit“ Löck-
nitz Sektion Kanu/Wasserwandern ihre sportlichen Leis-
tungen unter Beweis stellen. Am 21. November 2015 
nahmen wir mit fünf Sportlern am Athletikwettkampf in 
Neubrandenburg teil. Die Disziplinen waren 30 m Sprint, 
1.000 m Lauf, Schlängellauf, Druckwurf und für die Schüler 
A, Jugend m/w Drücken und Anreißen, 1.500 m Lauf und  
ein Standsprung wo der Höhenabstand gemessen wurde. 
Durch kämpferischen Einsatz und hoher Beteiligung in den 
einzelnen Altersklassen wurden folgende Plätze belegt:
Hendrik Laubisch AK 9, 4. Platz, 8. Platz Malte Plitzkow 
AK 10, 2. Platz Cedric Sauer AK 11, 4. Platz Nils Rieck AK 
11, 8. Platz Dominik Sauer.

Nils Rieck (2. v. l., 4. Platz) und Cedric Sauer (5. v. l., 2. Platz)

Auf der Weihnachtsfeier am 11. Dezember wird dann noch 
eine Auswertung des Jahres vorgenommen und der ein 
oder andere angenehm überrascht werden.
Macht weiter so, denn nur durch fleißiges Training kann 
man seine Leistungen  verbessern.

Frau Redenz
Sektion- und Übungsleiterin

stützung des Projektes durch die staatliche Leitung der 
Randow-Schule, insbesondere durch deren Leiter Herrn 
Belz. Lore Bose, selbst Übungsleiterin, kann sich noch gut 
an die Anfänge in der Gerhart-Eisler-Halle erinnern und 
möchte hier auf alle Fälle die engagierte Tätigkeit von 
Bettina Butterbrodt und Kathrin Pankow nennen, die das 
ganze Projekt zum Laufen brachten. Zu den Kursangebo-
ten gehörten bisher neben Tischtennis auch Judosport, 
Yoga, Step Aerobic, Kegeln, Bowling, Nordic Walking, 
Fußball und andere Ballsportarten. Für die einzelnen Kurs-
angebote leisteten verschiedene Sportvereine aus der 
Region personelle Unterstützung. Insbesondere der Tisch-
tenniskurs bei Klaus-Jürgen Zimmermann vom Boocker 
SV kam gut bei den Sportfreunden an. Groß war das Inte-
resse auch beim Besuch des Judosportvereins Pasewalk, 
wo Fitnesstraining an Geräten im Mittelpunkt stand. Die 
Kinder und Jugendlichen der Förderschule nahmen im 
Rahmen des Projektes auch an der Landesmeisterschaft 
im Behindertensport, in Greifswald, teil.  Zu den weiteren 
Aktivitäten zählten Schwimmlager, Sportfeste zum Thema 
„Der Ball ist rund“, „Fit, wie ein Turnschuh“, „Abenteuer 
Bewegung“, die „Nonsens-Olympiade“ und die Teilnahme 
an verschiedenen integrativen Sportfesten in der Region. 
Eher etwas spaßig war das Angebot des in Prenzlau be-
findlichen „RumTollHaus“ gemeint. „Aber auch hier lässt 
sich eine Wettbewerbsatmosphäre erzeugen“, sagt die 
Löcknitzerin. Auch bei der „Backstein-Olympiade“, die auf 
dem Gelände der Burg Löcknitz stattfand, waren die Löck-
nitzer Behindertensportler mit von der Partie. „In diesen 
Fällen gilt unser Dank allen Organisatoren und Unterstüt-
zern solcher Maßnahmen“, sagt Lore Bose. Das Projekt 
hat aber auch dazu beigetragen, dass der Fundus von 
Sportgeräten wieder aufgefüllt werden konnte. Es liegt in 
der Natur der Sache, dass insbesondere viele Bälle ge-
braucht werden. „Ganz viele Bälle“, wie die Übungsleiterin 
mit einem gewissen kritischen Unterton zum Besten gibt: 
„Manchmal wünscht man sich doch einen etwas pflegli-
cheren Umgang mit dem Runden.“ Auch in Zukunft wird 
es im Rahmen des vom Landessportbund finanziell geför-
derten  Kooperationsprojekts „Gemeinsam Sport in Schu-
le und Verein“ eine Verbindung zwischen dem SV Einheit 
Löcknitz und der Förderschule geben. Weil Sport einfach 
Spaß macht!

D. M.

Weil Sport Spaß macht – 10 Jahre  
Zusammenarbeit zwischen dem SV Einheit 

Löcknitz und der Randow-Schule 

Vor nunmehr zehn Jahren, genauer am 1. Januar 2005, 
haben der SV Einheit Löcknitz und die Randow-Schule ein 
Sportprojekt aus der Taufe, welches den 6–18-jährigen 
Jungen und Mädchen der örtlichen Förderschule (G) ein 
zusätzliches Bewegungsangebot unterbreitete. Dieses vom 
Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern, jeweils im-
mer für zwei Jahre, finanziell unterstützte Projekt ermöglicht 
einmal in der Woche 15 Sportlern einen einmaligen Schnup-
perkurs in verschiedenen Sportarten. Neben dem regulären 
schulischen Sport geht es darum, bei den Kindern und 
Jugendlichen das Interesse für attraktive Sportarten zu 
wecken und sie für eine etwaige Mitarbeit zu interessieren. 
Der SV Einheit Löcknitz stellte so eine eigene Sektion Be-
hindertensport auf die Beine. Begünstigend dabei war die 
faktische Personalunion von Erziehern und Trainern. Nicht 
vergessen werden soll, dass Verständnis und die Unter-

Klaus-Jürgen Zimmermann vom Booker SV brauchte keine große 
Überzeugungsarbeit in seinem Schnupperkurs „Tischtennis“ zu 
leisten. Die Jungs und Mädchen der Randow-Schule waren Feuer 
und Flamme. (Foto: SV Einheit Löcknitz)
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Ein erfolgreiches Reiterjahr geht zu Ende

Ein aufregendes Jahr 2015 für den RFV Bismark/Tanger 
neigt sich dem Ende entgegen. Erfolgreich starteten unse-
re großen und kleinen Reiter und Reiterinnen an den Tur-
nieren der Region und sammelten dadurch viele Erfahrun-
gen für die Zukunft. Besonders zu erwähnen ist dabei das 
Reitturnier in Plöwen, denn da hatten ca. 20 Kinder und 
Jugendliche von unserem Verein die Gelegenheit Turnierluft 
zu schnuppern und gegen sehr viel Konkurrenz anzutreten. 
Aber auch hier schlugen sich alle bravourös!
Neben mehreren Reiteramps, wo die Kids wieder die Mög-
lichkeiten hatten verschiedene Prüfungen zu absolvieren, 
gab es in diesem Jahr wieder einen tollen Reitertag im 
Oktober.
Aber auch in anderen Bereichen waren wir sehr erfolgreich, 
denn neben einem Sponsoringgutschein der Sparkasse, 
einem erfolgreichen Malwettbewerb der Kinder beim Lila- 
Bäcker gewannen wir noch den „Stern des Sports in 
Bronze“ auf regionaler Ebene der VR-Bank. Damit wurden 
wir für den „Stern des Sports in Silber“ auf Landesebene 
nominiert. 

Bei der Preisverleihung in Rostock waren Ironman-Europameister 
und Triathlon- Langdistanz- Weltrekordhalter Andreas Raelert 
(l.), eine Vertreterin der VR- Bank (2. v. l.)Stabhochsprung Vize-
Welt- und Europameisterin Martina Strutz (4. v. l.), Landtagsvize-
präsidentin Gajek (2. v. r.), Landessportbund- Präsidiumsmitglied 
Dr. Kutz (r.)

Doch zuerst mussten wir nochmal unseren Verein in Güst-
row vor einer Jury präsentieren. In dieser Jury waren hoch-
rangige Namen aus Sport, Medien und Politik vertreten. 
Sie alle kennen jetzt unseren kleinen Verein an der polni-
schen Grenze! Bei der anschließenden Preisverleihung in 
Rostock gewannen wir dann den vierten Platz aus ganz 
Mecklenburg-Vorpommern!

RFV Bismark/Tanger

Neues vom Penkuner SV
Penkuner Herren verabschieden sich zufrieden  

in die Winterpause

Die Temperaturen sinken, das Weihnachtsfest steht vor der 
Tür. Zeit, die Stollenschuhe sicher im Winterquartier zu 
verstauen, die Hinrunde Revue passieren zu lassen und 
sich Ziele für die Rückrunde zu stecken.
Mit sechs Siegen, drei Unentschieden und vier Niederlagen 
steht die 1. Herrenmannschaft des Penkuner SV in der 
Hinrundentabelle der Landesliga Ost mit 21 Punkten und 
einem Torverhältnis von 29 : 21 auf dem 7. Rang.

„Wir sind insgesamt zufrieden“, fasst Trainer Hopp zusam-
men. Es wäre sicherlich mehr drin gewesen, vor allem im 
letzten Viertel. Doch eine von vielen Verletzten geprägte 
Personalsituation und die im Herbst schlechten Trainings-
bedingungen stellten die Rot-Weißen vor zusätzliche Her-
ausforderungen. So wurden beispielsweise beim Heimspiel 
gegen den SV Traktor Dargun (0 : 1) und auswärts beim SV 
Victoria Salow (3 : 2) Punkte liegen gelassen, mit denen 
sogar Platz 4 möglich gewesen wäre. Dafür gelang es den 
Rot-Weißen mit ihrer offensiven Spielweise, ein gutes Tor-
verhältnis zu erspielen.
Für die Rückrunde heißt es „weiter dranbleiben“. „Ziel ist 
es, den 7. Platz zu verteidigen“, kündigt Hopp an. Doch 
mit ein bisschen Selbstvertrauen könne man auch höhere 
Ränge anvisieren.

Um sich optimal auf die Rückrunde vorbereiten zu können, 
wird das Training ins Nachbarland Polen auf den Kunstra-
senplatz verlegt. Auch ein Wintertrainingslager an der 
polnischen Ostsee ist geplant.
Rückrundenstart der Landesliga Ost ist am 05.03.2016 
auswärts beim FSV Mirow/Rechlin. Zu Hause begrüßen die 
Penkuner Herren ihre Fans am darauffolgenden Samstag, 
den 12.03.2016. Zu Gast am 15. Spieltag wird der FSV 90 
Altentreptow sein.

Penkuner SV baut neuen Rasenplatz

Anpacken hieß das Stichwort der letzten Wochen beim 
Penkuner SV. Mit der Unterstützung von zahlreichen Helfern 
wurde der Sportplatz am Schlosssee winterfest gemacht 
und von Laub und Gestrüpp befreit. Während die einen 
fleißig harkten und sägten, wurde nebenan gebaggert.
Die Vorbereitungen für den Bau eines zweiten Platzes 
laufen.

Ein frohes Weihnachtsfest, ein erfolgreiches und vor allem 
gesundes Jahr 2016 wünschen wir allen unseren Mitgliedern 
und ihren Familien sowie allen befreundeten 
Reitvereinen der Region!
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Löcknitzer Judosportverein dankt Sponsoren

Auch in diesem Jahr nahmen die Judokas wieder an zahl-
reichen Turnieren teil.
Bei den Landesmeisterschaften in der Altersklasse U18 
holte sich Anna Moll in der Gewichtsklasse +78 kg den 

Titel. In der gleichen Klasse konnte sich Marie Luise Men-
zel über Bronze freuen. Ebenfalls wurde Anna in der U21 
Landesmeisterin. Bei den Nordostdeutschen Meisterschaf-
ten in Frankfurt/Oder wurde Anna dann Vizemeisterin und 
qualifizierte sich für die Deutschen Meisterschaften in 
Herne, wo sie einen guten neunten Platz belegte. Beim 
Internationalen Hanse-Cup in Greifswald zeigte Pauline 
Schossow mit dem Gewinn der Silbermedaille in der U15 
bis 57 kg eine starke Leistung. Sie musste sich erst im 
Finale der Gegnerin aus Schweden geschlagen geben. 
Turniersiegerin wurde Pia Funke beim e.dis Cup in Alten-
treptow (U11/30 kg) sowie bei den Kinder-und Jugend-
sportspielen in Ueckermünde.  Beim 3. APD-Cup Alten-
treptow am 07. und 08.11.2015 wurden folgende Platzie-
rungen erreicht U13 1. Platz: Marta Heling -52 kg; 2. Platz: 
Larissa Biskup -44 kg; 3. Platz: Max Tornow -42 kg und 
Marvin Fenner -60 kg; U15 2. Platz Pauline Schossow 
-63 kg. Beim 10. Jacob Cement Pkalturnier Neustrelitz am 
14.11.2015 konnte Marta Heling in der U14 -52 kg ihren 
Turniersieg wiederholen. Weitere Ergebnisse: U8 3. Platz 
Theo Heling; U10 3. Platz Eric De-Gambe; U12 2. Platz 
Antonio Weglewski -35 kg und Max Tornow-42 kg; U14 2. 
Platz Larissa Bikup -44 kg.

Der Vorstand bedankt sich herzlich bei folgenden 
Sponsoren die einen großen Anteil an den Betriebs-
kosten der Judohalle leisten und so den jetzt 66 Mit-
gliedern optimale Trainingsbedingungen ermöglichen: 

Bauunternehmen Ruff, OVVD GmbH, Amt Löcknitz-Pen-
kun, Omnibusbetrieb Dieter Orwat, Train Electric GmbH,  
Steuerbüro Siegfried Behr, Forstbetrieb Heydenholz GmbH, 
Zahnarztpraxis Sylvia Heling, Randow Apotheke, Sparkas-
se UER, Arztpraxis Heidrun Körk, Herr Andre Bartelt, 
Kosmetikstudio A. Zeiger, Physiotherapie Wendlandt, 
Ambulante Krankenpflege Sodtke & Struck, Dachdecker-
Blitzschutz Löcknitz GmbH, Physiotherapie Kathleen 
Melech, Löcknitzer Baustoffhandel, Löcknitzer Maler 
GmbH, SBH Elektro GmbH, Pflegedienst Brunhilde Zeiger, 
Löcknitzer Wohnungsverwaltungs GmbH, Baugeschäft 
Kriedemann, Elektromaschinen eG, Reiseshop Löcknitz 

Mit dem neuen Rasenplatz soll der Hauptplatz in Zukunft 
entlastet werden. Bei neun aktiven Teams aller Altersgrup-
pen, die das Feld für den Trainings- und Spielbetrieb be-
anspruchen, ist das auch bitter nötig.  Um die finanziellen 
Mittel für das neue Feld sicher zu stellen, gibt es beim 
Penkuner SV das Projekt Platzpatenschaften. Gegen eine 
kleine Gebühr kann seit dem 12.12. eine Patenschaft für 
einen Teil des Hauptplatzes übernommen werden.

Werde Platzpate und unterstütze so den Bau des neuen 
Rasenplatzes!

Egal ob Privatpersonen, Unternehmen oder Vereine – jeder 
kann Pate des Penkuner Sportplatzes werden. Und so 
einfach funktioniert es:

1.  Wähle ein oder mehrere freie Patenschaftsfelder unter 
www.penkuner-sv.de oder direkt am Sportplatz aus.

2. Sende eine E-Mail mit deinen Wunschfeldern an:
 platzpate@penkuner-sv.de oder teile sie uns telefonisch 

unter 0175/9384234 mit.
3. Überweise deine Spende.
4. Komme zu den nächsten Heimspielen und sehe, was 

auf deinem Patenschaftsfeld geschieht.

Die Patenschaft gilt für den vorhandenen Rasenplatz und 
für eine Dauer von 10 Jahren. 100 % der Patenschaftsgel-
der gehen in den Bau des zweiten Sportplatzes und in die 
Errichtung einer Patenschaftstafel, auf der jeder Pate ein 
Schild mit individuellem Text erhält. Rechte und Pflichten 
entstehen durch die Patenschaft nicht. Regelmäßig besu-
chen darf man den Penkuner Sportplatz aber trotzdem.

Weitere Informationen zur Patenschaft findest du unter 
www.penkuner-sv.de oder direkt am Penkuner Sportplatz.

Jenny Busse



AmtsblAtt löcknitz-Penkun  - 32 - Nr. 12/2015

Frohe Weihnachten
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sonstIges

Storchennest für Lebehn

In diesem Frühjahr kreiste  ein Storchenpaar suchend über 
dem Gutshof. Auch ein Einzelgänger testete schon mal die 
Froschqualität am Lebehner See. So machten sich die 
Vereinsmitglieder auf die Suche nach einem Gerüst für ein 
Storchennest. Wie so oft, war der so gern gesehene  Zufall, 
zur rechten Zeit zur Stelle. Zum Tag der offenen Tür auf 
dem Rosenhof Flemming, Karlstein/UM, führte die Frage, 
ob denn in diesem Jahr Störche gekommen sind? „Sie sind 
heute bereits der 300-hunderste, der mich fragt!“, kam 
prompt die Antwort vom Besitzer Maik Flemming, „ich säg‘ 
den jetzt ab!“ So war es nur noch ein kleiner Schritt zum 
Glück und die Freude groß, ein stabiles, sogar verzinktes 
Gerüst war gefunden. 

Dafür ist der Verein „Für Lebehn und seinen See!“ e.V.  dem 
Rosen Hof Flemming sehr dankbar.  Bis zum Frühjahr wird, 
gemeinsam mit der Dorfjugend, das Weidengeflecht er-
neuert. Für das Aufrichten des Nestes hat die Firma Wei-
demüller/Penkun bereits ihre Unterstützung angesagt.

Stellenausschreibung

Organisation zur Arbeitsförderung und  
Strukturentwicklung Pasewalk GmbH

Zum 1. Juli 2016 ist in der Organisation zur Arbeitsför-
derung und Strukturentwicklung -OAS Pasewalk-  
GmbH die Stelle als 

Geschäftsführer 

zu besetzen. 

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung 
von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen der berufli-
chen Ausbildung, Entwicklung und Erprobung von 
Modellen und Verfahren, die geeignet sind, die erwor-
benen Qualifikationen in praktischer Tätigkeit zu fördern.

Aufgaben 

- Führung der Gesellschaft in allen Belangen
- Ausarbeitung von Unternehmenszielen und Unter-

nehmensstrategien
- Erstellung von jährlichen Arbeits- und Wirtschafts-

plänen 
- Berichtswesen gegenüber den Gesellschaftern 
- Vorbereitung der Jahresabschlussprüfungen und 

Erarbeitung der Lageberichte
- Kenntnisse und Umsetzung der Förderinstrumente 

der SGB II und III
- Leitung und Kontrolle der Struktureinheiten im Un-

ternehmen mit den Aufgaben: 
- Finanzmanagement
- Personalmanagement und allgemeine Verwaltung
- Projektmanagement
- Wirtschaftlichter Geschäftsbetrieb (Technische 

Dienstleistungen)
- Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmung des 

Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes, der 
Datensicherung und Datenschutzes

Anforderungen

- Erfahrene, qualifizierte Persönlichkeit mit hoher 
Sozial- und Führungskompetenz

- eigenverantwortliche Arbeitsweise und entsprechen-
de  Leistungsbereitschaft

- Kommunikationsstärke und Belastbarkeit
- EDV-Kenntnisse 
- Führerschein Klasse B (Fahrpraxis)

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen bis zum 19.02.2016 an die OAS Pasewalk 
GmbH, Geschäftsführer -persönlich-  Borkenstraße 
16a in 17358 Torgelow. 
Telefonische Vorabauskünfte können Sie gern unter der 
Telefon-Nr. 03976/23750 erfragen.

Bei gleicher Eignung und Befähigung werden Schwer-
behinderte bevorzugt berücksichtig. Kosten, die in 
Zusammenhang mit der Bewerbung stehen, werden 
nicht erstattet.
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Verkauf des Feuerwehrfahrzeuges 
der Feuerwehr Storkow

Die Stadt Penkun schreibt den Verkauf des Feuerwehr-
fahrzeuges der FF Storkow aus:

Fabrikat: SoKfz. LOESCHFZ. LF16
Typ: W 50 LF
Fahrzeug-Ident- Nr.: 7925898
Erstzulassung: 06/1980
Km-Stand ca.: 80.380
Leistung/ Hub: 2.300 KW/6.560cm
Höchstgeschwindigkeit: 75 km/h
Antriebsart: Diesel
Nutz-oder Aufl iegelast kg: 1.400
Sitzplätze einschl. Führerplatz: 9
Maße (mm): L: 7.850, B: 2.500, H:300
Leergewicht: 8300 kg
Zul. Gesamtgewicht: 9700 kg
Zul. Achslast: v: 3.400 kg, h: 6.800 kg
Größenbezeichnung Bereifung: v: 8.25-20, h: 8.25-20
Gültige HU bis: 03/2016

Das Fahrzeug muss selbst vom Standort in Storkow 
abgeholt werden. Das Fahrzeug ist nur bedingt fahrbe-
reit, die Kopfdichtung ist defekt und weist Verlust von 
Kühlfl üssigkeit auf. Bei einem Privatverkauf wird die 
Sondersignalanlage nicht mit übergeben. Das Fahrzeug 
wird ohne feuerwehrtechnische Beladung verkauft. 
Ein Gutachten über den allgemeinen Zustand des Fahr-
zeuges liegt nicht vor. 
Unter Berücksichtigung des Alters und der daraus 
schlussfolgernder Betriebslaufzeit des Fahrzeuges liegt 
das Mindestangebot bei 2.500,00 Euro ohne MwSt.
Sollten Sie Interesse am Erwerb des Kfz haben, melden 
Sie sich bitte bis zum 23.12.2015 schriftlich unter Nen-
nung eines Angebots beim Amt Löcknitz-Penkun, 
Chausse estraße 30, 17321 Löcknitz oder per E-Mail 
unter schroeder@loecknitz-online.de

Ausg. Redaktions-
schluss

Anzeigen-
schluss

Erscheinungs-
termin

01-02/16 26.01.2016 28.01.2016 09.02.2016
03/2016 08.03. 2016 10.03.2016 22.03.2016
04/2016 12.04. 2016 14.04.2016 26.04.2016
05/2016 10.05. 2016 12.05.2016 24.05.2016
06/2016 07.06. 2016 09.06.2016 21.06.2016
07-08/16 12.07. 2016 14.07.2016 26.07.2016
09/2016 06.09. 2016 08.09.2016 20.09.2016
10/2016 27.09. 2016 29.09.2016 11.10.2016
11/2016 25.10. 2016 27.10.2016 08.11.2016
12/2016 06.12. 2016 08.12.2016 20.12.2016

Amtsblatt Löcknitz-Penkun 2016

Am 18. Dezember 2015, 
von 14.00 bis 18.00 Uhr.

Haushaltsauflösung

Dorfstraße 106 in Blankensee

Wir danken unseren Kunden, 
Geschäftspartnern und Mitarbeitern
für das entgegengebrachte Vertrauen 
und die gute Zusammenarbeit.

Ihnen und Ihren Familien ein frohes
Weihnachtsfest, viel Glück,
Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr.

Auch 2016 sind wir mit unserem
Service und unseren Dienstleistungen
gern für Sie da.

GWW Gemeinnützige
Werk- und
Wohnstätten GmbH

Die Geschäftsführung    An den Stadtwerken 5    17309 Pasewalk
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InformAtIonen

Jahresabschluss 2014
Bekanntmachung der OAS-Organisation zur Arbeitsförde-
rung und Strukturentwicklung Pasewalk GmbH, Torgelow 

1. Die DOMUS AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steu-
erberatungsgesellschaft, Zweigniederlassung Schwerin, 
erteilte aufgrund der Prüfung des Jahresabschlusses 
zum 31.12.2014 sowie des Lageberichts des Geschäfts-
führers der OAS-Organisation zur Arbeitsförderung und 
Strukturentwicklung Pasewalk GmbH, Torgelow, folgen-
den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

 „Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus 
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang 
– unter Einbeziehung der Buchführung und den La-
gebericht der OAS-Organisation zur Arbeitsförderung 
und Strukturentwicklung Pasewalk GmbH, Torgelow, 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 
2014 geprüft. Durch § 13 Abs. 3 KPG  M-V wurde der 
Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt 
sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse 
der Gesellschaft i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtli-
chen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrags und die wirtschaftlichen Verhält-
nisse der Gesellschaft liegen in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere  Aufgabe 
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den La-
gebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse 
der Gesellschaft abzugeben.

 Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 13 Abs. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Gesellschaft Anlass zu Beanstandungen geben. Bei 
der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen 
Vertreter der Gesellschaft sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des La-

geberichts. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
haben wir darüber hinaus entsprechend den vom IDW 
festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungs-
mäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen 
Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Wir sind 
der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

 Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 

gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den deutschen handelsrechtlichen und den 
ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den 
ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags 
und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

 Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft geben 
nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen 
Beanstandungen.“

Schwerin, den 08. Mai 2015
 DOMUS AG
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 Steuerberatungsgesellschaft
 Zweigniederlassung Schwerin

2. Der Landesrechnungshof teilte mit Schreiben vom 10. 
September 2015 zur Prüfung des Jahresabschlusses 
2014 der OAS-Organisation zur Arbeitsförderung und 
Strukturentwicklung Pasewalk GmbH, Torgelow, folgen-
des mit:

 Anliegend wird eine Ausfertigung des Berichts des Ab-
schlussprüfers über die Prüfung des Jahresabschlusses 
zum 31.12.2014 übersandt.

 Der Landesrechnungshof gibt den Prüfungsbericht nach 
eingeschränkter Prüfung frei (§ 14 Abs. 4 KPG).

3. In der Gesellschafterversammlung vom 17. Juni 2015 
erfolgte die Beschlussfassung über die Feststellung des 
Jahresabschlusses 2014.

 Der Jahresabschluss für das Jahr 2014 wurde geneh-
migt. Das Geschäftsjahr 2014 schloss mit einem Jah-
resfehlbetrag von 20.150,40 Euro ab, der auf neue 
Rechnung vorzutragen ist.

4. Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2014 werden 
vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntgabe 
an für 14 Tage in den Geschäftsräumen der OAS-Orga-
nisation zur Arbeitsförderung und Strukturentwicklung 
Pasewalk GmbH, Torgelow,

 Borkenstraße 16a
 17358 Torgelow

 öffentlich ausgelegt.

Torgelow, den 30. November 2015

Jörg Zimmermann
Geschäftsführer
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Bekanntmachung
Die Wohnungsgesellschaft mbH Penkun, Stettiner Tor 2, 

17328 Penkun, teilt mit:

Der Jahresabschluss der Wohnungsgesellschaft mbH 
Penkun des Jahres 2013 wurde geprüft und im elektroni-
schen Bundesanzeiger veröffentlicht.
Entsprechend § 16 Abs. 5 Kommunalprüfungsgesetz 
Mecklenburg-Vorpommern liegen der Jahresabschluss und 
der Lagebericht 2013 in der Wohnungsgesellschaft mbH 
Penkun zur Einsichtnahme vom 15.12.2015 bis 21.12.2015 
in der Zeit von 8.00 bis 15.00 Uhr aus.

Folgende Unterlagen werden hiermit veröffentlicht:
1. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
2. Beschluss der Gesellschafterversammlung 
 vom 27.11.2014
3. Freigabe des Landesrechnungshofes M-V 
 vom 02.06.2015

Penkun, 18.08.2015
gez. Bieseke, Geschäftsführung

Nachstehend Auszüge aus dem Prüfungsbericht von der 
GdW Revision AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steu-
erberatungsgesellschaft Hamburg und der Freigabe des 
Landesrechnungshofes M-V:

1. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung 
erteilen wir mit Datum vom 10. Oktober 2014 den fol-
genden eingeschränkten und mit einem Hinweis zu den 
wirtschaftlichen Verhältnissen versehenen Bestäti-
gungsvermerk: 

 Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
Wohnungsgesellschaft mbH Penkun, Penkun, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 
geprüft. Durch § 13 KPG M-V wurde der Prüfungsge-
genstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher 
auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesell-
schaft i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung 
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und 
den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsver-
trags und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesell-
schaft liegen in der Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf 
der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung und über den Lagebericht sowie 
über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft 
abzugeben.

 Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach 
§ 317 HGB und § 13 KPG M-V unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss prüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grund sätze ordnungsmäßiger 

Buchführung und durch den Lagebericht ver mittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Gesellschaft Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kennt-
nisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaft-
liche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter 
der Gesellschaft sowie die Würdigung der Gesamtdar-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir 
darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestell-
ten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse 
gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

 Unsere Prüfung hat mit Ausnahme der folgenden Ein-
schränkung zu keinen Einwendungen geführt: Es werden 
Forderungen in Höhe von Euro 252.608,74 gegenüber 
Gesellschaftern ausgewiesen, deren Wert hal tig keit nicht 
nachgewiesen ist. Gleichzeitig bestehen Verbindlich-
keiten in Höhe von Euro 236.378,69 gegenüber Gesell-
schaftern, bei denen nicht beurteilt werden kann, ob mit 
einer Inanspruchnahme zu rechnen ist.

 Mit dieser Einschränkung entspricht der Jahresab-
schluss nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den deutschen 
handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrecht-
lichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmun-
gen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungs mäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesell-schaft. Mit der genannten Einschränkung steht 
der Lagebericht in Einklang mit einem den gesetzlichen 
Vorschriften entsprechenden Jahresabschluss, vermit-
telt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

 Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft geben 
nach unserer Beurteilung hinsichtlich der durch steigen-
de Leerstände und steigende Forderungen aus Vermie-
tung bedingten Liquiditätsausfälle, die lediglich durch 
unter dem Branchendurchschnitt liegende niedrige In-
standhaltungsaufwendungen kompensiert werden 
konnten, Anlass zu wesent lichen Beanstandungen.

 Berlin, den 10.10.2014

 GdW Revision Aktiengesellschaft
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 Steuerberatungsgesellschaft

 Biskup, Wirtschaftsprüfer
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2. Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 
27.11.2014 – Beschluss Nr. 03/2014

 In der Gesellschafterversammlung vom 27.11.2014 
erfolgte die Beschlussfassung über die Feststellung des 
Jahresabschlusses 2013. 

 Der Jahresabschluss für das Jahr 2013 wurde einstim-
mig genehmigt. Der Jahresüberschuss von 19.595,72 
Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der Ge-
schäftsführung wurde für das Geschäftsjahr 2013 Ent-
lastung erteilt.

3. Freigabe des Landesrechnungshofes M-V
 Schreiben des Landesrechnungshofes M-V vom 

02.06.2015 zur Prüfung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2013 der Wohnungsgesellschaft mbH Penkun:

 Anliegend wird eine Ausfertigung des Berichts des 
Abschlussprüfers über die Prüfung des Jahresabschlus-
ses zum 31.12.2013 übersandt.

 Der Landesrechnungshof schließt sich den Ausführun-
gen des Abschlussprüfers an und gibt den Prüfbericht 
unter Zurückstellung von Bedenken frei (§ 14 Abs. 4 
KPG). 

 Auf den vom Abschlussprüfer mit einem Hinweis zu den 
wirtschaftlichen Verhältnissen versehenen eingeschränk-
ten Bestätigungsvermerk macht der Landesrechnungshof 
besonders aufmerksam. Danach konnten die Werthaltig-
keit von Forderungen über TEUR 253 und das Bestehen 
von Verbindlichkeiten über TEUR 236 gegenüber den 
Gesellschaftern nicht nachgewiesen werden. Der Lan-
desrechnungshof nimmt zur Kenntnis, dass die Ge-
schäftsführung plant, die erforderlichen Recherchen und 
Verhandlungen voranzutreiben.

 Bitte beachten Sie die Bestimmungen des § 14 Abs. 5 
KPG über die Bekanntgabe und Offenlegung dieser 
Unterlagen.

gez. Dr. Hempel

nicht ein Kochbuch in einem Geschirrtuch verschenken, 
eine gute Flasche Wein in Socken und Schal hüllen oder 
für Selbstgebackenes ein dekoratives Glas oder eine Dose 
verwenden?
Auch der Handel bietet eine breite Auswahl an umwelt-
freundlichen Papieren und Bändern an, sodass auf auf-
wendige Verpackungen aus Kunststoff, Metallfolie und 
Verbundmaterialien verzichtet werden kann. Geeignet sind 
auch Geschenktaschen aus Papier mit ansprechenden 
Motiven, die sich mehrere Jahre verwenden lassen. 
Ringelband und andere nicht verwertbare Materialien soll-
ten vermieden werden. Stoffbänder hingegen lassen sich 
aufbügeln und noch einmal verwenden.
Durch Phantasie und Umweltbewusstsein lässt sich somit 
während der Feiertage viel Abfall vermeiden, und das Ein- 
und Auspacken bereitet doppelt Freude.
Eine schöne Weihnachtszeit wünscht Ihnen Ihre Abfallbe-
raterin Frau Petra Brentführer.

Verschiebung des Hausmülltouren-
planes aufgrund von Feiertagen

Weihnachten
vom 21. Dez. auf den 19. Dez.
vom 22. Dez. auf den 21. Dez.
vom 23. Dez. auf den 22. Dez.
vom 24. Dez. auf den 23. Dez.
vom 25. Dez. auf den 24. Dez.

Neujahr 2016
vom 01. Jan auf den 02. Jan

Weihnachtsbaumentsorgung 

Am Donnerstag, dem 07.01.2016 werden in Pasewalk, 
Strasburg, Löcknitz, Viereck/ETS, Ueckermünde, Torgelow, 
Eggesin und Ferdinandshof die Weihnachtsbäume in den 
Neubaugebieten (mehrgeschossige Bebauung) entsorgt.

Bitte legen Sie Ihren Weihnachtsbaum am Entsorgungstag 
bis 6.00 Uhr an den Restmüllcontainerstandplätzen zur 
Abholung bereit.
Die Weihnachtsbäume werden auch bei der nächsten 
Sperrmüllabfuhr mitgenommen.
Außerdem können sie kostenlos auf den Wertstoff- und 
Abfallannahmehöfen des Altkreises Uecker-Randow ab-
gegeben werden.

Achtung! Bitte Weihnachtsschmuck (Lametta) entfernen!

Die Abfallberatung informiert!

Weihnachtsverpackungen mit Pfiff!

Weihnachten ist das Fest des Schenkens.
Geschenke schön und ausgefallen zu verpacken, macht 
Spaß und ist nach wie vor sehr beliebt.
Deshalb möchten viele, trotz umweltbewusster Einstellung, 
darauf nicht verzichten.
Hat man mal angefangen, sich Gedanken über umwelt-
freundliche Alternativen zu machen, kommen schnell 
weitere Ideen. Seien Sie deshalb kreativ und unkonventi-
onell. Geeignete Verpackungsmaterialien finden Sie auch 
in Ihrem Haushalt.
Servietten, Schachteln, Stoffreste sowie Zeitschriftenseiten 
mit Blumen- oder Landschaftsmotiven eignen sich sehr 
gut, Geschenke originell zu verpacken und Trockenblumen, 
Efeuranken, Zapfen, getrocknete Zitronenscheiben, Zimt-
stangen oder eine Schleife aus Bast tun ihr übriges.
Auch ein Spaziergang kann bei der Ideenfindung ganz 
nützlich sein, denn ein Geschenk mit Blättern, Zweigen, 
Wurzeln, Moos oder Vogelfedern umhüllt, sieht bestimmt 
sehr schmuckvoll aus.
Indem Sie Geschenke in Kopftücher, Taschentücher, Ge-
schirrtücher oder Kissenbezüge einwickeln, kann die 
Verpackung auch selbst ein Geschenk sein. Also warum 
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